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1. Einführung 
Dem Bebauungsplan ist nach §9 (8) BauGB eine Begründung mit Angaben nach §2a BauGB beizufügen, 

in der die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans dargelegt werden. Die 

Vorschriften  über  die  Aufstellung  eines  Bebauungsplans  gelten  nach  §1  (8)  BauGB  auch  für  ihre 

Änderung. Bei diesem Änderungsverfahren ist ein Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung 

(§2a Nr. 2 BauGB) nicht erforderlich, da das Bebauungsplanverfahren für die 2. Änderung nach dem 

vereinfachten  Verfahren  des  §13  BauGB  in  Überlagerung  mit  dem  Verfahren  nach  §13a  BauGB 

durchgeführt wird. 

Formalrechtlich wird zwischen der Entwurfsbegründung (§2a BauGB i.V.m. §3 (2) BauGB) – wie hier 

vorliegend – und der Planbegründung (§9 (8) BauGB) nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens 

unterschieden. 

Die  Entwurfsbegründung  ist  fester  Bestandteil  des  Bebauungsplanverfahrens,  die  Planbegründung 

zwingende  materielle,  nicht  normative  Voraussetzung  für  die  spätere  Rechtswirksamkeit  bzw. 

Rechtfertigung dieses verbindlichen Bauleitplans. 

Dabei  hat  die  Begründung  grundsätzlich  die  Aufgabe,  die  Festsetzungen  des  Bebauungsplans  zu 

verdeutlichen und Hilfestellung für ihre Auslegung zu sein1, um einerseits eine Planrechtskontrolle im 

Hinblick auf die städtebauliche Rechtfertigung und Erforderlichkeit zu ermöglichen und andererseits 

die Vertretbarkeit der Abwägung bezüglich Abwägungsvorgang und Abwägungsergebnis überprüfbar 

zu halten. 

Nach Spannowsky/ Uechtritz2 muss die Begründung geeignet sein, um zu wesentlichen und zentralen 

Punkten Aussagen  zu machen, die den Plan  in dieser Form rechtfertigen. Dies bedeutet, dass eine 

Darlegung der  gemeindlichen Motivation  für  untergeordnete Aspekte bzw.  für  die Gesamtheit  der 

Festsetzungen eines Bebauungsplans nicht umfassend und erschöpfend erfolgen muss. 

Der materielle und notwendige Umfang der vorliegenden Begründung bezieht daher ausschließlich auf 

die Festsetzungen, die Hauptgegenstand der 2. Änderung dieses Bebauungsplans sind. 

   

                                                            
1 vgl. u.a. BVerwG, Urteil vom 03.02.1984 – 4 C 17.82 

2 vgl. Kommentar zum BauGB, 2. Auflage 2014, Seite 319, RD-Nr. 177 
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2. Erforderlichkeit der zweiten Änderung des Bebauungsplans 

2.1 Ausgangssituation – Planungsanlass 
Der Bebauungsplan „Alsterweiler‐Hauptstraße I“ wurde im Jahr 1994 rechtskräftig und im Jahr 2008 

einmal geändert (1. Änderung). Diese 1. Änderung bezog sich jedoch nur auf ein Ortsrandgrundstück 

in  der  Turmstraße  durch  geringfügige  Erweiterung  der  überbaubaren  Grundstücksflächen  nach 

Norden. 

 
Abbildung 1: Aktueller Bebauungsplan "Alsterweiler Hauptstraße" | Quelle: Ortsgemeinde Maikammer (1994) 

Der  größte  Teil  des  Geltungsbereiches  umfasst  eine  alte  gewachsene  Bebauung,  überwiegend 

ausgeführt in der traditionellen Haus‐Hofbauweise, d.h. mit zur Straße stehenden Wohngebäuden und 

rückwärtigen Wirtschaftsgebäuden  in Verbindung mit  recht  tiefen Grundstücken, die  jedoch  in der 

Breite und Gesamtgröße teilweise stark variieren. Gerade in diesen alten Hofanwesen setzt verstärkt 

ein Generationenwechsel ein, der sich im Hinblick auf die künftig gewünschte Hauptnutzung in zwei 

Richtungen vollzieht. 

Zum einen wird die komplette Nutzung zu Wohnzwecken, d.h. vor allem Umnutzung der rückwärtigen 

Wirtschaftsgebäude  angestrebt.  Dies  ist  dann  der  Fall,  wenn  die  Anwesen  verkauft  oder  der 

(Nebenerwerbs‐)Weinbau aufgegeben wird. Zum anderen besteht bei weiterhin als Weinbaubetrieb 

geführten  Anwesen  insbesondere  bei  der  neuen Winzergeneration  ein  Interesse  für  Umbau‐  und 

Erweiterungsmöglichkeiten  auf  dem  Grundstück  nach  zeitgemäßen  Nutzungs‐  und  Gestaltungs‐

anforderungen. 

Der  aktuelle  Regelungsinhalt  des  Bebauungsplans  wird  der  geordneten  Steuerung  dieser 

Entwicklungen nicht mehr gerecht. Diese Neuausrichtung des Bebauungsplans verfolgt auch gemäß  

§1  (5)  BauGB  das  Ziel,  neue  Nutzungsanforderungen  vorrangig  durch  Maßnahmen  der  Innen‐

entwicklung zu ermöglichen. 
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Gründe für Änderung des Bebauungsplans 
Ohne Anspruch auf abschließende Nennung können nachfolgende Schwächen und Defizite bei den 

aktuellen Festsetzungen im Bebauungsplan angeführt werden: 

 Für  das Dorfgebiet  (MD) wird  die  Anzahl  der  zulässigen Wohneinheiten  pro Gebäude  bzw.  pro 

Grundstück  nicht  geregelt.  Dies  kann  zu  ungewollten  Baudichten  (z.B.  größere  MFH)  mit 

unerwünschten  gestalterischen  und  sozialen  Überformungen  führen.  In  Anbetracht  der 

unterschiedlichen Grundstückgrößen ist es daher sinnvoll, eine neue Festsetzung zu treffen, die die 

Anzahl  der  zulässigen  Wohneinheiten  auf  einen  Grundstücksflächenwert  bezieht  (z.B.  max.  

1 WE pro (angefangene) 250 qm anrechenbare Grundstücksfläche). 

 Im Dorfgebiet (MD) wird zudem das Maß der baulichen Nutzung völlig unzureichend bestimmt. Für 

die  vertikale  Dichte  (=  Bauhöhen,  Baukubaturen)  werden  nur  Vollgeschosse  festgesetzt,  die 

horizontale Dichte (= überbaubare Grundstückfläche i.V.m. Anrechnung von Nebengebäuden etc.) 

wird überhaupt nicht geregelt. In Verbindung mit den zulässigen Dachneigungen (> 45°) kann dies 

zu  strak  unmaßstäblichen  und  proportionsuntypischen  Bauformen  führen.  Hier  besteht 

Reglungsbedarf (z.B. durch Festsetzung von max. zulässigen Bauhöhen). 

 Eine besondere  Schwierigkeit  bereiten die Handhabung und der Nachvollzug der überbaubaren 

Grundstückflächen  im  rückwärtigen  Bereich.  Die  durch  Baugrenzen  festgelegten  Bautiefen/ 

Baufenster  sind  extrem  heterogen  und  ohne  erkennbares  Ordnungs‐  bzw.  Entwicklungsprinzip. 

Erschwert wird die praktische Handhabung der sehr unterschiedlichen Bautiefen durch teilweise 

fehlende  Vermaßungen.  Diese  unregelmäßige  Festsetzung  von  Bautiefen  folgt  vielfach  der 

ebenfalls  uneinheitlichen  Bestandsbebauung  im  rückwärtigen  Bereich.  Die  Orientierung  von 

Baugrenzen  an  uneinheitlich  gewachsenen  Baustrukturen  widerstrebt  dem  Ordnungs‐  und 

(einheitlichen)  Entwicklungsprinzip  durch  eine  Bebauungsplanung.  Hier  besteht  Ordnungs‐  und 

„Begradigungsbedarf“  nach  klar  nachvollziehbaren  Kriterien  (z.B.  max.  40  m  Bautiefe).  Des 

Weiteren sind die Festsetzungen bei den straßenseitigen Baulinien zu präzisieren. 

 Eine  besondere  Herausforderung  stellt  die  Überprüfung  des  Regelungserfordernisses  für  die 

Bauweise dar, die gegenwärtig bauplanungsrechtlich überhaupt nicht bestimmt ist, so dass hierzu 

nur  das  Landesrecht  (§8  LBauO  RLP)  Anwendung  findet.  Dies  führt  nicht  selten  zu  Konflikten 

zwischen Vorgaben zur Einhaltung von Abstandsflächen und den historischen Bauweisen, die durch 

eine geschlossene oder abweichende, einseitige Grenzbebauung geprägt sind. 

Zielsetzung – Methodik 
Im Zusammenhang mit den Anforderungen an die Anpassung und Ergänzung von Festsetzungen liegt 

bei  der  zweiten  Änderung  des  Bebauungsplans  die  wesentliche  Aufgabe  in  der  Auslotung  einer 

strukturverträglichen Weiterentwicklung des Baubestandes unter veränderten Rahmenbedingungen. 

Dafür  wurde  –  nach  Grundstückstypologie  differenziert  –  ein  beispielhafter  Rahmen  für  bauliche 

Entwicklungsoptionen  (Erweiterung  Bestand,  Umnutzung,  Nachverdichtung  etc.)  auf  Referenz‐

grundstücken erarbeitet. Diese Konzeptansätze beachten die (neue) Ortsbausatzung3 der Gemeinde 

Maikammer,  die  für  die  Altortbereiche  besondere  Anforderungen  bei  der  städtebaulich‐

architektonischen Gestaltung privater  Anwesen  rechtsverbindlich  vorgibt.  Bei  der Novellierung der 

Ortsbausatzung  wurde  auch  einer  gestaltverträglichen  Integration  energieeffizienter  Maßnahmen 

insbesondere  auf  Dächern  und  an  Fassaden  Rechnung  getragen.  Die  Pflege  und  Wahrung  des 

Ortsbildes  ist  auch  wegen  der  touristischen  Funktion  der  Gemeinde  von  herausragendem 

Stellungwert. Der Weintourismus  ist  in den  letzten Jahren stark angestiegen und hat sich zu einem 

wichtigen wirtschaftlichen Standbein entwickelt. 

                                                            
3 Fortschreibung aus dem Jahr 2014 
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Ein weiterer Schwerpunkt ist die frühzeitige Einstellung und bestmöglichen Beachtung der Interessen 

von  Eigentümern.  Denn  bei  gewachsenen  und  über  Jahrzehnte  fest  verankerten  Bau‐  und 

Grundstücksstrukturen  stellt  das  Abtasten  und  die  Herstellung  eines  Konsens  über  aktuelle  und 

zukünftige Vorstellungen der baulichen und sonstigen Entwicklung der überwiegend eigengenutzten 

Grundstücke  einen  wichtigen  Prozess  dar.  Am  04.06.2014  fand  im  Bürgerhaus  eine  öffentliche 

Informationsveranstaltung mit  guter  Beteiligung  statt,  in  der  die  allgemeinen  Ziel  und  Zwecke  der  

2.  Änderung  dieses  Bebauungsplans  präsentiert wurden.  Im  Rahmen  dieser  Veranstaltung wurden 

auch ein Fragebogen vorgestellt, der anschließend an alle Grundstückseigentümer direkt oder per Post 

verteilt wurde. Mit der Befragung hatten alle Grundstückseigentümer die Möglichkeit, Informationen 

über die aktuelle Nutzung ihrer Anwesen und (gewünschte) Planungsabsichten bzw. Planungswünsche 

darzulegen. 

An  der  Befragung  haben  sich  20  der  rund  100  betroffenen  Grundstückseigentümer  beteiligt.  Im 

Wesentlichen haben sich Eigentümer zu Wort gemeldet, die unmittelbar auf dem Grundstück ansässig 

sind und dieses auch primär mit  reiner Wohnfunktion nutzen. Darüber hinaus haben sich auch ein 

Ferienwohnungsbesitzer und ein Weingut bezüglich der geplanten zukünftigen Entwicklung geäußert. 

Die heutigen Hauptgebäude sind allgemein in einem guten Zustand, so dass aus heutiger Sicht keine 

umfassenden  oder  nur  erhaltenden Maßnahmen  geplant  sind.  In  den  rückwärtigen Gebäude‐  und 

Grundstücksteilen lässt sich jedoch der Wunsch nach Erweiterung/ Umnutzung deutlich ableiten: Mehr 

als 50% der Eigentümer planen mit größeren Aus‐/ Umbaumaßnahmen (13 %) oder sogar mit Abriss‐/ 

Neubaumaßnahmen  (40  %)  an  den  Nebengebäuden.  Auch  haben  ein  Drittel  der  Eigentümer 

angegeben, dass Sie sich gerne in die heutigen Grundstücksfreiflächen (baulich) erweitern würden. 

Diese  bauliche  Entwicklung  möchten  die  Eigentümer  vornehmlich  alleine  (und)  auf  den  eigenen 

Grundstücken  realisieren.  Es  wurde  (überwiegend)  deutlich  gemacht,  dass  keine  Verkäufe  in  den 

kommenden fünf Jahren (bis 2020) geplant sind. Lediglich drei Eigentümer können sich einen Verkauf 

oder  eine  Kooperation mit  den  angrenzenden Nachbarn  vorstellen.  Rund  75 %  der  Antwortenden 

wünschen keine bauordnungsrechtliche Veränderung. 

Im Zuge der zweiten Änderung des Bebauungsplans wird auch die analoge Planfassung komplett  in 

eine digitale Planfassung übergeführt. 

Beschlüsse des Gemeinderates  
Der  Gemeinderat  hat  am  09.09.2014  die  2.  Änderung  des  Bebauungsplans  beschlossen. Mit  dem 

Änderungsbeschluss wurde  auch  eine  Veränderungssperre  erlassen.  Es  bestand  die  Notwendigkeit 

zum Einsatz dieses Plansicherungsinstrumentes während der Planaufstellung. Denn verschiedene Neu‐

und  Umbaumaßnahmen,  die  nicht  oder  nur  bedingt  den  städtebaulichen  Zielanforderungen  der 

Bebauungsplanänderung  entsprechen,  befinden  sich  in  der  Beantragung.  Es  bestand  Gefahr  einer 

weiteren  Überformung  des  prägenden  Ortsbildes  (z.B.  Errichtung  von  neuen  Wohngebäuden  mit 

anderen Gestaltungsmerkmalen/ Maßstäblichkeit als der typischen Haus‐Hof‐Bauweise). 
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2.2 Lage des Plangebietes und Abgrenzung des Geltungsbereiches 
Alsterweiler ist ein Ortsteil der Gemeinde Maikammer, gelegen am östlichen Rand der Haardt, die den 

Übergangsbereich zwischen Pfälzerwald und Rebenlandschaft im Bereich der Deutschen Weinstraße 

markant  kennzeichnet.  Der Ortsteil  Alsterweiler  ist mit  der  Stammgemeinde Maikammer  räumlich 

komplett  zusammengewachsen.  In  seinem  historischen  Kernbereich  entlang  der  Alsterweiler 

Hauptstraße und zu Teilen auch in der Friedhofstraße und Turmstraße liegt eine Denkmalzone (vgl. 

Textfestsetzung  4.1,  Verzeichnis  der  Kulturdenkmäler  Kreis  Südliche  Weinstraße)  mit  typischer 

vorderpfälzischer  Straßendorfbebauung  aus  Winzerhofanlagen  des  16.–19.  Jahrhunderts 

einschließlich der angrenzenden Hausgärten. 

 
Abbildung 2: Luftbild Gemeinde Maikammer mit Lage Ortsteil Alsterweiler | Quelle: Verbandsgemeinde Edenkoben (2014) 

Das Plangebiet umfasst die gesamte Alsterweiler Hauptstraße, sowie (Teile der/ die) abzweigenden 

Straßen  Friedhofsstraße, Mandelbergstraße, Mühlstraße und  Turmstraße.  Es  bildet  den westlichen 

Abschluss  der  Gemeinde  Maikammer.  Der  etwa  600  m  lange  Abschnitt  entlang  der 

Hauptdurchquerung durch den Ortsteil ist geprägt von historischen Haus‐Hof‐Anlagen. 

Die  Bau‐  und  Nutzungsstruktur  des  Plangebiets  ist  durch  eine  typische  Dorfgebietsstruktur  (im 

Wechsel:  Wohnhäuser,  landwirtschaftliche  Betriebe,  kleinere  Gewerbestätten)  gekennzeichnet. 

Hinsichtlich  der  gestalterischen  Merkmale  und  der  Maßstäblichkeit  (Bautypologie,  Dachformen, 

Bauhöhen  etc.)  sind  gleiche  oder  identische  Kubaturen  insbesondere  entlang  der  Alsterweiler 

Hauptstraße, aber auch im gesamten Ortsteil von Maikammer zu erkennen, auch wenn diese bereits 

Stellenweise durch An‐/ Umbaumaßnahmen überformt sind. 

Der  Ortskern  von  Maikammer,  in  dem  wichtige  Versorgungseinrichtungen  (Güter  des  täglichen 

Bedarfs, medizinische Versorgung, KiTa/ Grundschule)  konzentriert  sind,  liegt  vom Plangebiet max. 

1.500 m entfernt. 

Der  räumliche  Geltungsbereich  der  2.  Änderung  des  Bebauungsplanes  „Alsterweiler  Hauptstraße“ 

bleibt  gegenüber  der  ursprünglichen  Abgrenzung  (weitestgehend)  unverändert.  Lediglich  im 
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Nordosten des Plangebiets wird ein älteres Wohngebäude aus den 30er Jahren (Mandelbergstraße 6), 

das  auch  gegenüber  der  kompakten  Ortsrandbebauung  räumlich  leicht  abgerückt  ist,  von  der 

Überplanung  „eingefangen“.  Damit  wird  auch  diesem  Wohngebäude  ein  neuer  und  eindeutiger 

Baurechtsstatus (Zulässigkeit nach § 30 BauGB) gegeben. 

Erweiterung des Geltungsbereichs: 
 Hinzunahme der Flurstücke: 5758/1 und 7956 (teilweise) 

 Anschluss an den aktuellen Geltungsbereich über die Flurstücke: 5755/1; 5759/1 (teilweise) und 

7877 (Wirtschaftsweg) 

Der Erweiterungsbereich ist in der Abbildung 4 rot hinterlegt. 

Abbildung 3: Geltungsbereich des Bebauungsplans "Alsterweiler Hauptstraße" | Quelle: Eigene Darstellung (2015) 

2.3 Nachfragesituation und Entwicklung 
Entgegen  dem  allgemeinen  demographischen  Trend wird  die Ortsgemeinde Maikammer  nach  den 

Prognosen des statistischen Landesamtes Rheinland‐Pfalz stabile Einwohnerzahlen aufweisen. Dabei 

ist die Bevölkerung in Maikammer in den Jahren 2000 bis 2013 um rund 220 Einwohner (von 4.114 EW 

auf 4.333 EW4) gestiegen. In den kommenden Jahren dürfte sich diese stabile Entwicklung fortsetzen. 

Da  die  Prognoseberechnungen  bis  zum  Jahr  2030  (Dritte  regionalisierte  Bevölkerungsvoraus‐

berechnung  des  statistischen  Landesamtes  Rheinland‐Pfalz,  Basisjahr  2010)  nicht  auf  die 

Ortsgemeindeebene  heruntergebrochen  werden,  können  nur  die  Daten  der  Verbandsgemeinde 

Maikammer,  die  grundsätzlich  bei  der  absoluten  Zahl  der  Bevölkerung  stabil  bleiben  wird, 

herangezogen werden. Die Ortsgemeinde Maikammer bildet mit ihrer Einwohnerzahl jedoch mehr als 

50 % der Gesamteinwohner der Verbandsgemeinde. 

                                                            
4 Quelle: Statistisches Landesamt RLP, Regionaldaten „Meine Heimat“  
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Insbesondere  aufgrund  struktureller  Verschiebungen  (Überalterung,  Veränderung  Lebensstile, 

Haushaltsgrößen)  wird  der  Wohnraumbedarf  weiter  steigen  (Nachholbedarf)  und  neben  dem 

klassischen Eigenheim die Nachfrage nach kleineren, seniorengerechten Wohnungen steigen. 

Diese veränderten Marktmechanismen resultieren aus einem weiteren Anstieg der Wohnfläche pro 

Person,  einer  Abnahme  der  Belegungsdichte  (Einwohner  pro  Wohneinheit)  bzw.  einer  starken 

Zunahme  der  Anzahl  von  1–2  Personenhaushalten  über  alle  Altersklassen.  In  der  Gemeinde 

Maikammer  ist  daher  mit  einer  anhaltenden  Nachfrage  nach  unterschiedlichen  Wohnraum 

(Eigenheime, Wohnungen) zu rechnen. 

Daher muss  es  Priorität  der Ortsentwicklung  sein, Gebäude und Grundstücke  insbesondere  in  den 

historischen  Ortslagen  marktfähig  und  wertstabil  zu  halten  und  dabei  vorhandene  Flächen‐  und 

Gebäudepotentiale, die hier insbesondere durch Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Anlagen in 

der 2. Reihe bestehen, zu nutzen. Bei allen Baumaßnahmen, die durch Eigenanpassungen, Vererbung 

oder  Verkauf  ausgelöst werden,  sind  Konsequenzen  für  das  prägende  (historische) Ortsbild  in  der 

Innen‐  (Straßenraum)  und  Außenwahrnehmung  (Ortsrand)  verbunden.  Die  zweite  Änderung  des 

Bebauungsplans  soll  in  Verbindung  mit  der  rechtkräftigen  Ortsbausatzung  dazu  dienen,  die 

Leistungsfähigkeit bei dieser Aufgabe zu stärken. 

2.4 Anforderungen – Aufgaben 
Der historisch gewachsene Bestand, der trotz strukturell und bautypologisch gemeinsamer Merkmale 

(Haus‐Hof‐Struktur  mit  überwiegend  giebelständigen  Hauptgebäuden  entlang  der  Straßen  und 

traufständigen  Nebengebäuden  im  rückwärtigen  Grundstücksteil)  vor  allem  bezüglich  der 

Parzellierung  (Größe,  Tiefe,  Breite  der  Grundstücke)  unterschiedlich  ausgeprägt  ist,  stellt  hohe 

Anforderungen  an  die  Fortschreibung  eines  rechtsverbindlichen,  dreidimensionalen  Bau‐  und 

Gestaltungsrahmens,  in  dem  sowohl  private  als  auch  städtebauliche  Belange  zusammengeführt 

werden. 

Eine geordnete und gestaltsensible Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung kann nur durch das 

Rechtsinstrument des Bebauungsplans (i.V.m. bauordnungsrechtlichen Gestaltfestsetzungen bzw. der 

Ortsbausatzung) sichergestellt werden. Die mit der 2. Änderung verfolgte Zielsetzung kann nur durch 

eine gewisse Regelungsdichte und Festlegungsdifferenzierung erreicht werden, die über den Umfang 

der bisherigen Festsetzungen hinausgeht. 

Folglich nehmen die unter Punkt 2.1 genannten Gründe, die Hauptanlass zur zweiten Änderung waren, 

bei  der  Ergänzung,  Anpassung  und  Präzisierung  von  Festsetzungen  eine  zentrale  Rolle  bei  der 

(baulichen) Innenentwicklung ein. 

Durch  die  große  Tiefe  der  Grundstücke  –  z.B.  mit  bis  zu  110  m  Grundstückstiefe  der  nördlichen 

Anwesen  und  bis  zu  70  m  der  südlichen  Anwesen  in  der  Alsterweiler  Hauptstraße  –  besteht 

grundsätzlich  Potential  für  eine  Nachverdichtung  im  rückwärtigen  Bereich.  Der  aktuelle 

Bebauungsplan  regelt  jedoch  vor  allen  für  die  südlich  der  Alsterweiler  Hauptstraße  gelegenen 

Grundstücke  die  rückwärtigen Bebauungsmöglichkeiten  sehr  restriktiv  und  rein  bestandsorientiert. 

Diese Grundstücke grenzen im Süden an den Kapellenweg, der gemäß §1 (5) Landesstraßengesetz RLP 

als Wirtschaftsweg eingestuft und folglich keine öffentliche Straße ist. Nach Aussage der Verbands‐

gemeindeverwaltung besteht für die Anlieger eine Gruppenbaulast oder sonstige Dienstbarkeit, die 

eine  Benutzung  des  Kapellenweges  für  eine  (zusätzliche)  rückwärtige  Grundstückserschließung 

erlaubt. 
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3. Planungsrechtliche Vorgaben – Ausgangssituation 

3.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

 
Abbildung 4: Flächennutzungsplan der Gemeinde Maikammer | Quelle: Verbandsgemeinde Maikammer (2014) 

Die Art der baulichen Nutzung bleibt bei der Bebauungsplanänderung grundsätzlich unberührt. Ebenso 

ist  der  räumliche  Geltungsbereich  mit  Ausnahme  der  geringfügigen  Erweiterung  im  Nordosten 

(Mandelbergstraße  6)  mit  dem  aktuellen  Geltungsbereich  identisch.  Die  kleine  Erweiterung  des 

räumlichen Geltungsbereichs ist durch den aktuellen Flächennutzungsplan der Gemeinde Maikammer 

erfasst und als gemischte Baufläche dargestellt. 

Erstaunlich  ist die Diskrepanz zwischen der Bauflächendarstellung  im Flächennutzungsplan und der 

Baugebietsart im Bebauungsplan für den südlichen Teil der Mühlstraße. Im Flächennutzungsplan wird 

eine gemischte Baufläche dargestellt, der Bebauungsplan aus dem Jahr 1994 setzt dort ein allgemeines 

Wohngebiet fest. 

In der Begründung zum Bebauungsplan (1994) steht: „Für die Verbandsgemeinde Maikammer besteht 

ein  rechtskräftiger  Flächennutzungsplan,  der  das  Plangebiet  entsprechend  ausweist  (gemischte 

Baufläche und Wohnbebauung). Eine Abweichung besteht nur im westlichen Plangebietsteil und der 

südlichen Mühlstraße,  die  im  Flächennutzungsplan  noch  in  die Mischbaufläche  einbezogen worden 

sind. Diese sind bei näherer Untersuchung im Rahmen der Bauleitplanung jedoch stärker eingeschränkt 

als „Allgemeines Wohngebiet“ auszuweisen, da weitergehende Nutzungen im Sinne eines Dorfgebietes 

nicht vorhanden sind und hier auch nicht gewünscht werden. In der laufenden Flächennutzungsplan‐

änderung wird diese Änderung berücksichtigt.“ 

Die Änderung ist auch bei der erneuten Fortschreibung des Flächennutzungsplans (zuletzt Januar 2014) 

nicht erfolgt. 
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Aufgrund  des  hier  zur  Anwendung  kommenden  Verfahrens  (§13a  BauGB)  soll  daher  der 

Flächennutzungsplan gemäß §13a (2) Nr. 2 (nachträglich) berichtigt werden. Diese Berichtigung betrifft 

auch den kleinen Erweiterungsbereich  im Nordosten  (hier: Mandelbergstraße 4–6, Wohnbaufläche 

anstatt Mischbaufläche)  sofern  diese,  im Umfang  geringfügige  Abweichung,  nicht mehr  durch  das 

Entwicklungsgebot  gedeckt  ist.  Das  Gebot  der  Entwicklung  des  Bebauungsplans  aus  dem 

Flächennutzungsplan  (§8  (2)  BauGB)  bedeutet,  dass  der  Bebauungsplan  geringfügig  über  die 

räumlichen und materiellen Darstellungen des Flächennutzungsplan hinaus entwickelt werden kann. 

Das Grundsystem der  räumlichen und  inhaltlichen Ordnung  für die Nutzung von Grund und Boden 

muss unangetastet bleiben. 

3.2 Bebauungsplanverfahren 

Verfahren nach §13 i.V.m. §13a BauGB  
Insgesamt liegen uneingeschränkt die Voraussetzungen für die Durchführung der Bebauungsplanungs‐

änderung nach dem vereinfachten Verfahren gemäß §13 i.V.m. dem beschleunigten Verfahren nach 

§13a BauGB vor. 

Die Bebauungsplanänderung stellt eine Maßnahme der Innenentwicklung dar, indem für Teilbereiche 

durch Erweiterung der überbaubaren Grundstücke mit Definition einheitlicher Bautiefen die bauliche 

Nachverdichtung erhöht wird. 

Gleichzeitig  werden  durch  die  Änderung  und  Ergänzung  des  Bebauungsplans  die  Grundzüge  der 

Planung nicht berührt. Denn im Zuge der Bebauungsplanänderung soll der Zulässigkeitsmaßstab nicht 

wesentlich verändert werden. Die zulässigen Nutzungsarten in den beiden Baugebieten (Allgemeines 

Wohngebiet,  Dorfgebiet)  bleiben  grundsätzlich  unangetastet.  Innerhalb  des  Dorfgebietes  wird  die 

Zulässigkeit  bei  der  räumlichen  Lage  auf  dem  Grundstück  nach  der  gebäudebezogenen 

Nutzungskategorie (Wohngebäude, gewerbliche und  landwirtschaftliche Gebäude) aus funktionalen 

und  gestalterischen  Gründen weiter  differenziert.  Bei  dem Maß  der  baulichen Nutzungen werden 

Ergänzungen  und  Präzisierungen  hinsichtlich  der  horizontalen  Dichte  (Grundflächenzahl)  und 

vertikalen Dichte (Bauhöhen, Anzahl Vollgeschosse, max. Wohnungsdichte) vorgenommen. Damit wird 

der  städtebauliche  Maßstab  bei  der  Ausbildung  von  Baumassen/  Baukubaturen  und 

Gebäudeproportionen enger definiert. 

Für formale und materielle Anforderungen bedeutet diese Verfahrensart, dass eine Umweltprüfung 

oder ein Umweltbericht (§2 (4) und §2a BauGB) gemäß §13 (3) BauGB entfällt. Des Weiteren ist ein 

naturschutzrechtlicher  Ausgleich  auf  der  Grundlage  von  §13a  (2)  Nr.  4  BauGB  nicht  erforderlich. 

Gegenüber  dem  bisherigen  Zulässigkeitsmaßstab  wird  das  Ausnutzungsmaß  für  die  bauliche 

Inanspruchnahme von Grundflächen um ca. 0,7 ha vergrößert. Damit sind auch die Kappungsgrenzen 

nach §13a (1) Nr. 1 BauGB eingehalten. Bei dieser Bilanzierung muss aber berücksichtigt werden, dass 

auch im aktuellen Bebauungsplan – wie in der 2. Änderungsfassung – die rückwärtigen Baugrenzen im 

Dorfgebiet durch landwirtschaftliche und gewerblich genutzte Gebäude bis zur einer Gesamttiefe ab 

Straßenkante von 70 m überschritten werden dürfen. 

Die  2.  Änderung  des  Bebauungsplans  dient  nicht  zuletzt  der  Stärkung  bzw.  Ausnutzung  von 

Innenentwicklungsreserven, ein neu verankerter Planungsgrundsatz  im BauGB (Gesetz zur Stärkung 

der  Innenentwicklung  –  Baugesetznovelle  2013)  zum  Schutz  von  Außenbereichsflächen,  deren 

Inanspruchnahme nunmehr einer verschärften Begründung bedarf (§1a (2) BauGB). 
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4. Begründung  der  zeichnerischen  und  textlichen  Festsetzungen 

(2. Änderung) 
Die nachfolgende Begründung von einzelnen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen beschränkt 

sich auf diejenigen Regelungsinhalte, die Gegenstand der 2. Änderung dieses Bebauungsplans sind. 

Der Schwerpunkt liegt bei den Festsetzungsänderungen, die in der städtebaulichen Konsequenz eine 

größere Bedeutung für eine städtebaulich geordnete Entwicklung entfalten. Diese Begründung kann 

daher nur bedingt die inhaltschwache Begründung aus dem Jahr 1994 kompensieren. 

Die standortspezifischen Rahmenbedingungen, die sich insbesondere aus dem vorhandenen, teilweise 

heterogenem Grundstücks‐ und Baubestand ergeben, erfordern ein wirksames,  aber auch  flexibles 

Festsetzungspaket,  das  den  späteren  Bauherren  zwar  ausreichend  Spielräume  zur  Verwirklichung 

zukünftiger Nutzungsinteressen im Bestand einräumt, aber gleichzeitig den gestalterischen Aufgaben 

zur Wahrung der historischen Baustrukturen, die das Ortsbild prägen, gerecht wird. Im Gegensatz zu 

einer Neubaugebietsplanung muss dieser Festsetzungsrahmen aufgrund des komplex gewachsenen 

Bestandes vor allem  im Dorfgebiet  räumlich und  inhaltlich differenziert ausgestaltet werden. Diese 

Differenzierung  betrifft  vorrangig  eine  Unterteilung  von  Grundstücken  in  straßenseitige  und 

rückwärtige Grundstücksbereiche. 

Die Gliederung bei der Erläuterung und Begründung der Erforderlichkeit von geänderten Festzungen 

wird  in  Anlehnung  an  den  Aufbau  der  BauNVO  sowie  der  Planzeichenverordnung  vorgenommen. 

Materielle  Hauptgrundlage  für  die  getroffenen  bauplanungs‐  und  bauordnungsrechtlichen 

Festsetzungen bildet der rechtsgültige Bebauungsplan „Alsterweiler Hauptstraße“ aus dem Jahr 1994 

mit der 1. Änderung aus dem Jahr 2008 (Teilbereich Turmstraße). 

4.1 Art der baulichen Nutzung 
Die bestehenden und charakteristischen Bau‐/ Nutzungsstrukturen  sollen  in  ihrem Nutzungsgefüge 

erhalten und baugebietstypisch weiterentwickelt werden. Den Schwerpunkt bleibt das Dorfgebiet, das 

als  einziges  Baugebiet  die  drei  Nutzungsarten  –  Wohnen,  Gewerbe,  Landwirtschaft  –  paritätisch 

zulässt.  Die  Randbereiche  des  Geltungsbereichs  sind  im  Süden  (Mühlstraße),  Westen  (Ende 

Alsterweiler Hauptstraße) und Nordosten (Mandelbergstraße) durch Wohnnutzung jüngeren Datums 

gekennzeichnet  und  werden  folglich  als  Allgemeine  Wohngebiete  (WA)  festgesetzt.  Das  Reine 

Wohngebiet  (WR)  scheidet  aufgrund  der  direkten  räumlichen  Zuordnung  zum  Dorfgebiet  und  der 

städtebauliche Zielsetzung wohnverträgliche und wohnakzessorische Nutzungen zu erlauben, aus. 

Bis  auf  die  kleine  Erweiterung  des  Geltungsbereiches  im  Nordosten  (Mandelbergstraße),  der  als 

Allgemeines  Wohngebiet  (WA)  festgesetzt  wird,  sind  die  räumlichen  Abgrenzungen  bei  den 

Festsetzungen  der  Allgemeine  Wohngebiete  (WA)  und  Dorfgebiete  (MD)  aus  dem  rechtsgültigen 

Bebauungsplans „Alsterweiler Hauptstraße“ übernommen worden. 

4.1.1 Allgemeines Wohngebiet 
Die Festsetzung der Allgemeinen Wohngebiete (WA) wurde nicht geändert. Die Gebietsart entspricht 

der Zielsetzung, für die existierende Bebauung und die wenigen unbebauten Bauplätze überwiegend 

die  Wohnfunktion  in  Verbindung  mit  der  Zulässigkeit  von  nicht  störenden  Folgeeinrichtungen  zu 

entwickeln.  In  diesen  Teilbereichen  steht  das  Wohnen  –  auch  aufgrund  der  vorhandenen 

Grundstücksstruktur eindeutig im Vordergrund. Im Sinne eines dörflichen Quartiers ist die räumliche 

Zuordnung  zum  Dorfgebiet,  das  auch  einen  hohen  Anteil  an  Wohnnutzung  aufweist,  konfliktfrei 

gegeben. Es ist auch davon auszugehen, dass sich im Dorfgebiet bei funktionalen Umstrukturierungen 

von Wirtschaftsgebäuden dieser Anteil künftig noch erhöhen wird. 
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Der  nordöstliche  Erweiterungsbereich  (Bereich  Mandelbergstraße)  wird  ebenfalls  als  Allgemeines 

Wohngebiet (WA) festgesetzt. Dieser Bereich umfasst nur ein freistehendes Einfamilienhaus aus den 

1930er Jahren und eine sich im Süden anschließende, bislang unbebaute Grundstücksfläche, die den 

räumlichen Anschluss an das Dorfgebiet bildet. Dieser bauplanungsrechtliche Einbezug verleiht vor 

allem  dem  Eigenheim,  das  kürzlich  komplett  im  Bestand  saniert  wurde,  eine  baurechtliche 

Zulässigkeitsgrundlage,  auch  bei  An‐/  Umbauten.  Die  Festsetzung  als  Dorfgebiet  ist  wegen  der 

vorhandenen Nutzung und der Vermeidung größerer Baumassen städtebaulich auszuschließen. Dieser 

Gestaltungswille  zeigt  sich  auch  in  der  Festsetzung  der  überbaubaren Grundstücksflächen,  die  auf  

15,0 m begrenzt sind. 

Da  der  Katalog  der  Ausnahmen  umfangreich  ist,  wurde  geprüft,  inwieweit  nach  §1  (6)  BauNVO 

bestimmte Ausnahmen auszuschließen sind, da §15 BauNVO nicht als „Allheilmittel“  in allen Fällen 

herangezogenen werden kann. 

Unzulässigkeit von Tankstellen und Gartenbaubetreiben (neu) 
Es wurde bestimmt, dass Tankstellen und Gartenbaubetriebe nicht zulässig sind, wenngleich nach aller 

marktwirtschaftlichen Wahrscheinlichkeit und wegen der gefestigten (kleinteiligen) Einfamilienhaus‐/ 

Grundstücksstruktur für diese speziellen Nutzungsarten im Plangebiet kaum Voraussetzungen für eine 

Realisierung geschaffen werden können. Von diesen größeren Anlagen gehen in der Regel Emissionen 

(Gerüche, Lärm, Optik) aus, die zu Störungen der inneren Wohnfunktion und des Siedlungsbildes an 

dieser exponierten Ortsrandsituationen führen. 

Alle  anderen,  allgemein  und  ausnahmsweise  zulässigen  Nutzungsarten  werden  Bestandteil  des 

Bebauungsplans (§1 (3) BauNVO). Ausnahmegenehmigungen ergehen demnach gemäß §31 (1) BauGB 

i.V.m. §36 BauGB. 

4.1.2 Dorfgebiet 
Die Festsetzung dieser Bereiche als Dorfgebiet (MD) entspricht exakt dem aktuellen Bebauungsplan. 

Diese Baugebietsart, die eine gleichgewichtige Entwicklung der  Funktionen Wohnen, Gewerbe und 

Landwirtschaft  zulässt,  entspricht  auch  dem  heutigen  Entwicklungsstand.  Die  drei  Funktionen 

Wohnen, Gewerbe und Landwirtschaft werden auch künftig die Nutzungsstruktur prägen. Wenn sich 

auch auf  bestimmten Anwesen Umnutzungen  in Richtungen Wohnen abzeichnen,  so wird  auf den 

Anwesen mit landwirtschaftlichem Vollerwerb und gesicherter Nachfolge eine Nutzungsintensivierung 

stattfinden.  Innerhalb  des  Geltungsbereichs  sind  mehrere  landwirtschaftliche  Betriebe  (Weinbau), 

aber  auch  Gewerbetreibende  hauptberuflich  aktiv.  Insbesondere  entlang  der  Alsterweiler 

Hauptstraße,  aber  auch  in  der  Friedhofstraße,  Mühlstraße  und  Turmstraße,  sind  solche  Betriebe 

vorhanden. Dieses Nutzungsgefüges, das  in der  internen Ausübung dieser drei Hauptnutzungsarten 

per se nicht immer konfliktfrei ist und das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme erfordert, kann 

bauplanungsrechtlich nur über das Dorfgebiet gesichert werden. 

Dabei wurde ebenfalls geprüft, inwieweit bestimmte Ausnahmen auszuschließen sind. 

Unzulässigkeit von Tankstellen und Vergnügungsstätten (neu) 
Es  wurde  bestimmt,  dass  (allgemein  zulässige)  Tankstellen  aus  gleichen  Gründen  wie  beim 

Allgemeinen Wohngebiet (WA) von der Zulässigkeit ausgeschlossen sind. 

Vergnügungsstätten,  die  ausnahmsweise  zulässig  wären,  werden  auch  für  unzulässig  festgesetzt. 

Vergnügungsstätten  können  im  besonderen  Maße  zu  unerwünschten  Störungen  der  sonstigen 

Nutzungsausübungen  und  zu  Milieuveränderungen  beitragen.  In  diesem,  außerhalb  des 

Ortskernbereichs liegenden Gebiet sind auch keine gewerblichen Betriebe (Einzelhandel, Handwerk, 

Dienstleistung)  konzentriert.  Der  Kunden‐Publikumsverkehr  ist  auf  die  vorhandenen  Weinbau‐
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betriebe, z.T. mit Gastronomie ausgerichtet. Vergnügungsstätten sind in diesem Bereich strukturfremd 

und standortungeeignet. 

Zur Optimierung der räumlichen Zuordnung von bestimmten Nutzungsarten wurde auf der Grundlage 

von §1  (4)  ff. BauNVO die Zulässigkeit  für diese Anlagen  sowohl  innerhalb als  auch außerhalb den 

überbaubaren Grundstücksflächen eingeschränkt oder erweitert. 

Einschränkung der Zulässigkeit innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (neu) 
Es wurde bestimmt, dass eine Bebauung der straßenseitigen Grundstücksteile bis zu einer Tiefe von 

10,0 m  ausschließlich mit Wirtschaftsgebäuden  unzulässig  ist.  Damit  soll  verhindert  werden,  dass 

innerörtliche  Grundstücke  zu  reinen  Wirtschaftsgrundstücken  umfunktioniert  werden  oder  die 

Wohnbebauung  aus  funktionalen und  immissionsschutztechnischen Gründen  (untypischerweise)  in 

die zweite Reihe verlagert wird. Beide potentiellen Entwicklungsszenarien sind mit den Anforderungen 

an  das  Ortsbild,  das  durch  historische  Fassaden  und  einer  Haus‐Hofbauweise  geprägt  wird,  nicht 

vereinbar.  Eine  Unterbrechung  dieser  Raumabfolge  durch  reine  Maschinenhallen  o.Ä.  wird 

unterbunden. Die Ausweisung als Denkmalzone ist hierbei auch ein Schutzelement, aber aufgrund der 

Unbestimmtheit im Einzelfall interpretierbar. 

Alle  anderen,  allgemein  und  ausnahmsweise  zulässigen  Nutzungsarten  werden  Bestandteil  des 

Bebauungsplans (§1 (3) BauNVO). Ausnahmegenehmigungen ergehen demnach gemäß §31 (1) BauGB 

i.V.m. §36 BauGB. 

Erweiterung der Zulässigkeit außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche (modifiziert) 
Rein  landwirtschaftlich  oder  gewerblich  genutzte  Gebäude  sind  auch  außerhalb  der  festgesetzten 

überbaubaren Grundstücksfläche  bis  zu  einer max.  Bautiefe  von  70 m  zulässig,  gemessen  von  der 

vorderen Straßengrenze. Die maximale Bautiefe beträgt in dem Dorfgebiet 40 m, sodass in diesem Fall 

eine  Überschreitung  um  bis  zu  30  m  zulässig  ist.  Die  max.  Überschreitung  der  überbaubaren 

Grundstücksflächen bis zu 70 m ist auch nur möglich, sofern die Grundstücke über eine ausreichende 

Tiefe verfügen und auf den Grundstücken keine absoluten Baubeschränkungen festgesetzt sind. Zur 

Sicherung  einer  „grünen Übergangszone“  zu  den  angrenzenden Wirtschaftswegen  und  Rebflächen 

sind  Schutzflächen  festgesetzt.  Daher  kann  z.B.  bei  den  Anwesen,  die  südlich  der  Alsterweiler 

Hauptstraße  liegen und eine geringere Grundstückstiefe besitzen, dieses Überschreitungsmaß nicht 

voll ausgenutzt werden. 

Diese  Festsetzung,  die  auch  der  aktuelle  Bebauungsplan  enthält,  stellt  im  beplanten  Innenbereich 

quasi eine Art „Privilegierung“ für landwirtschaftliche und auch gewerbliche genutzte Gebäude dar.  

In der zweiten Änderung wurden mit Blick auf Tendenzen von Weinbaubetrieben, wie z.B. neben der 

(reinen)  Vinothek  auch  Angebote  für  die  Beherbergung  und  Gastronomie  anzubieten,  bestimmte 

Betriebsarten  außerhalb  dieser  Bauflächen  ausgeschlossen.  Dazu  zählen  Schank‐  und 

Speisegastwirtschaften  sowie  Betriebe  des  Beherbergungsgewerbes.  Auch  (größere) 

Einzelhandelsbetriebe wurden zum Schutz des (zentralen) Versorgungsbereiches (Ortskern) in diesen 

Flächen für unzulässig erklärt. 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird gegenüber dem aktuellen Bebauungsplan ergänzt und präzisiert. 

Der aktuell (noch) rechtskräftige Bebauungsplan legt – ungeachtet der Veränderungssperre – für das 

Dorfgebiet nur eine Geschossigkeit mit max. zwei Vollgeschossen fest. Eine Grundflächenzahl wird im 

Plan  ausdrücklich  nicht  festgesetzt  und  wohl  den  Obergrenzen  der  BauNVO  bzw.  im  Falle  eines 

einfachen Bebauungsplans der sonstigen Zulässigkeit des §34 BauGB unterstellt. Für die Allgemeinen 
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Wohngebiete  (WA)  werden  ebenfalls  –  nach  Teilbereichen  differenziert  –  die  Anzahl  von 

Vollgeschossen (I oder II) und max. Traufhöhe (4,5 m oder 6,5 m) festgesetzt. 

Insbesondere im Dorfgebiet ist diese Art der Maßfestsetzung nicht ausreichend, um eine maßstäbliche 

und in der Dimensionierung der Baukörper harmonische städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. 

Der dreidimensionale Rahmen ist zu unbestimmt. 

Aus diesem Grund wird für die Allgemeinen Wohngebiete (WA) und das Dorfgebiet (MD) das Maß der 

baulichen Nutzung durch 

 Grundflächenzahl (GRZ), 

 Trauf‐ und Firsthöhen der baulichen Anlagen und 

 (zusätzlich) durch die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse 

bestimmt. 

Mit den beiden, erst genannten Maßfaktoren werden die horizontale Dichte (Überbauungsgrad) und 

die  vertikale  Dichte  (Ausnutzungsgrad  für  Geschossflächen)  eindeutig  bestimmt.  Die  zusätzliche 

Festsetzung  der  Anzahl  der  Vollgeschosse  dient  der  Klarstellung  der  Geschossigkeit,  die  mit  den 

festgesetzten  Trauf‐  und  Firsthöhen  verfolgt  werden.  Ein  weiterer,  wichtiger  Grund  ist  die 

Harmonisierung mit  der Ausbaubeitragsatzung der Gemeinde Maikammer,  die als Maßstab  für die 

Bemessung von Beiträgen u.a. die zulässige Anzahl von Vollgeschossen zugrunde legt.  

Die  Höhenfestsetzungen  orientieren  sich  an  dem  überwiegend  in  dem  Plangebiet  vorhandenen 

Bestand. Dabei beachten die max. zulässigen Firsthöhen die größeren Kubaturen von Scheunen, deren 

Ausbau unter Beibehaltung der Hülle ermöglicht werden soll. Die Höhenfestsetzung ist auch kongruent 

zur  Höhenreglung  der  Ortsbausatzung,  die  insbesondere  bzgl.  Dachaufbau  und  Materialien 

weitergehende  Vorgaben  macht.  Dieser  Festsetzungskanon  leistet  im  wechselseitigen 

Zusammenwirken bei der Einhaltung der bautypologisch prägenden Baustruktur und Formensprache 

einen wesentlichen Beitrag.  Er  reicht  aus,  um die Baudichte  und den Rahmen  für  die  Kubatur  der 

Gebäude (horizontale und vertikale Dichte) hinreichend zu definieren. 

Das jeweilige Maß der baulichen Nutzung ist den baugebietsspezifischen Nutzungsschablonen in der 

Planzeichnung zu entnehmen. 

4.2.1 Grundflächenzahl 
Die im Plangebiet festgesetzten Grundflächenzahlen orientieren sich an den Obergrenzen der BauNVO. 

Diese Obergrenzen spiegeln auch den Überbauungsgrad der Bestandsbebauung wider und stellen in 

dieser  überwiegend  historisch  geprägten  Baustruktur  eine  adäquate  Dichte  für  die  Erfüllung  der 

unterschiedlichen  Nutzungsanforderungen  dar  (Wohnen,  Gewerbe,  Landwirtschaft/  Weinbau). 

Demnach wird für das allgemeine Wohngebiet eine Grundflächenzahl von 0,4 und für das Dorfgebiet 

von 0,6 festgelegt. 

Eine Überschreitung dieser Werte durch Anlagen gemäß §19 (4) BauNVO – dazu zählen u.a. Garagen, 

Stellplätze sowie Nebenanlagen im Sinne von §14 BauNVO – ist  im Rahmen der in dieser Vorschrift 

festgelegten Obergrenzen möglich. Damit darf die Grundfläche für Hauptanlagen und sonstige (Neben) 

Anlagen  im  allgemeinen Wohngebiet  bis  zu  60 %  und  im Dorfgebiet  in  der  Regel  bis  zu  80 %  der 

maßgeblichen  Grundstücksfläche  betragen.  Weitere  Überschreitungen  sind  im  Einzelfall  unter 

Beachtung umweltbezogener und funktionaler Anforderungen möglich. 
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4.2.2 Höhe baulicher Anlagen 
Nach  §16  (3)  BauNVO  ist  bei  der  Festsetzung  des  Maßes  der  baulichen  Nutzung  stets  die 

Grundflächenzahl und – sofern Belange des Orts‐ und Landschaftsbildes dies erfordern – auch die Höhe 

baulicher Anlagen festzulegen. Da ein wesentlicher Grund für die Aufstellung des Bebauungsplans dem 

Erhalt und der behutsamen Weiterentwicklung der charakteristischen Gebäudetypologie entspringt, 

erfolgt die Festsetzung der Höhenentwicklung der Gebäude über Gebäudehöhen, differenziert nach 

Trauf‐ und Firsthöhen. 

Die Festsetzung einer zulässigen Gebäudehöhe mit Festsetzungen über die Proportionen von Wand‐ 

zu Dachflächen stellt für die Bestimmung der dritten Dimension gegenüber der Festsetzung von z.B. 

nur Vollgeschossen eine viel präzisere Vorgabe dar und ist hier unerlässlich. 

Diese  Festsetzungsparameter  übernehmen  zusammen mit  den  in  der Ortsbausatzung  festgelegten 

Regelungen über Dachform und Gebäudebreite die Funktion, dass die Hauptbaukörper innerhalb des 

Plangebietes auch künftig eine harmonische Höhenabwicklung und äußere Form einhalten und sich 

Neubauten in den vorhandenen Kontext einfügen. 

Höhenbezugspunkte – Messvorgang  
Bei der Festsetzung von Höhen ist die Definition eines Höhenbezugspunktes und des Messvorgangs 

erforderlich. 

Die  Gebäude  bzw.  bebaubaren  Grundstücksbereiche  im  Geltungsbereich  (WA,  MD)  grenzen 

weitgehend niveaugleich an die Straße an bzw. weisen nur geringe Geländeunterschiede auf, so dass 

die Höhenfestsetzungen auf den Bezugspunkt bzw. die Bezugslinie Oberkante öffentliche Straßenmitte 

festgelegt wird. Zur genauen Bestimmung des Ausgangspunktes wird festgelegt, dass senkrecht zur 

Mitte der Gebäudeseite, die zur Straße liegt die festgelegten Höhen zu messen und einzuhalten sind. 

Dieser  Bezugspunkt  gilt  sowohl  für  straßenseitigen  (1.  Reihe)  als  auch  rückwärtigen  (2.  Reihe) 

Grundstücksbereiche  (Im  Rahmen  der  Festsetzung  der  Bauweise  werde  diese  unterschiedlichen 

Bauzonen definiert). 

Bei Eckgrundstücken kann die für den unteren Bezugspunkt maßgebliche Straße frei gewählt werden. 

   
Abbildung 5: Prinzipdarstellung der Definition des Höhenbezugspunkte und Messvorgang | Quelle: Eigene Darstellung (2015) 

Zulässige Bauhöhen – Zahl der Vollgeschosse 
Die  Bauhöhen  werden  als  maximale  Trauf‐  und  Firsthöhen  auf  die  eindeutig  definierten 

Höhenbezugspunkte bezogen und entsprechend  festgesetzt. Die Festsetzung von Mindesthöhen  ist 

nicht  geboten.  Denn  einerseits  erfordern  die  Grundstückverhältnisse  eine  gewisse  Bauhöhe  und 
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andererseits  sichert  die  Ortsbausatzung  die  Proportionen  zwischen  Wandhöhe  und  Dach,  das 

grundsätzlich eine Neigung von min. 45° besitzen muss. 

Unter der Traufhöhe ist die Schnittlinie zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks und 

der  Dachhaut  zu  verstehen,  unabhängig  davon,  in  welcher  Höhe  sich  die  eigentliche  Traufe  bzw. 

Traufrinne befindet. Die Firsthöhe gibt die absolute Höhe, bezogen auf den höchsten Scheitelpunkt 

des Gebäudes an.  

Die  maximalen  First‐  und  Traufhöhen  werden  für  das  allgemeine  Wohngebiet  (WA)  und  die 

Dorfgebiete  (MD) einheitlich  festgesetzt. Dabei  betragen die max.  Traufhöhen 7,5 m. Die maximal 

zulässigen Firsthöhen sind auf 11,0 m beschränkt.  

Nachfolgend  werden  die  wesentlichen  Prinzipien  dieser  Festsetzungsform  dargelegt  und  in  der 

Wechselwirkung begründet. 

 In allen Baugebietsteilen soll eine maximal zweigeschossige Bebauung mit der Möglichkeit eines 

vollwertigen  Dachausbaus  nicht  überschritten  werden.  Dieser  Maßstab  wird  von  der  das 

Siedlungsbild prägenden Bestandsbebauung vorgegeben,  in die  sich bauliche Veränderungen an 

bestehenden Gebäuden oder Neubauten einfügen sollen.  

 Eine  Ausnahme  bildet  der  Erhalt  und  Umbau  im  Bestand,  insbesondere  bei  Umnutzung  der 

landwirtschaftlichen Nebengebäude. Eine Überschreitung der festgesetzten Bauhöhen ist  jedoch 

im  Einzelfall  nur  in  dem  Maß  zulässig,  das  der  (historische)  Bestand  vorgibt.  Weitergehende 

Überschreitungen durch geplante Baumaßnahmen sind unzulässig. 

 Bei der Festlegung der zulässigen Traufhöhe werden folgende durchschnittlichen Werte zugrunde 

gelegt: Sockelhöhe 0,5–1,0 m, Bruttogeschosshöhe 3,0 m, Kniestock 0,5–1,0 m. Dies ergibt eine 

max. Traufhöhe von 7,5 m. (vgl. Abbildung 6) 

 
Abbildung 6: Zulässigkeit von Bauhöhen in Relation zur Gebäudebreite | Quelle: Eigene Darstellung (2015) 

Die festgelegten Werte bei den Höhenfestsetzungen regeln bauplanungsrechtlich eine städtebauliche 

Dichte, die vorrangig auf die Zielgruppe  für die Weiterentwicklung, Umnutzung und Errichtung von 

Bebauung in der 2. Reihe ausgerichtet ist. Die auf Bauordnungsrecht begründeten Festsetzungen in 

der eigeneständigen Ortsbausatzung (u.a. Form, Material und Farbe einzelner Bauteile) sichern den 

Gestaltwert der Baustruktur bei Bestandsanpassungen und Neubauten. 

Zahl der Vollgeschosse  

Die Festsetzung von Bauhöhen (hier Trauf‐ und Firsthöhen) reicht für die eindeutige Bestimmung der 

vertikalen  Dichte  aus.  Die  zusätzliche  Festsetzung  der  zulässigen  Anzahl  von  Vollgeschossen  hat 

deklarativer  Charakter  und  wird  (wieder)  aufgenommen,  weil  die  Gemeinde  Maikammer  bei  der 
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Erhebung  von  Beiträgen  (u.a.  Ausbaubeitragssatzung)  die  zulässige  Anzahl  von  Vollgeschossen  als 

einen Bewertungsmaßstab zur Ermittlung der Beitragshöhe zu Grunde legt. Die Festsetzung von zwei 

Vollgeschossen als Höchstmaß steht in Korrelation zu den zulässigen Höhenfestzungen, Dachformen 

und Dachneigungen.    

 

4.2.3 Maßfestsetzungen für erweiterten Zulässigkeitsbereich 
Die  gesamten  Maßsetzungen  gelten  grundsätzlich  nicht  für  Gebäude,  die  bei  Grundstücken  im 

Dorfgebiet  zulässigerweise  außerhalb  den  überbaubaren  Grundstücksflächen  bzw.  außerhalb  der 

Baugrundstücke  errichtet  werden  dürfen.  Für  diesen  erweiterten  Zulässigkeitsbereich  werden  aus 

Gründen des Orts‐ Landschaftsbildes nur Festsetzungen über die zulässigen Gebäudehöhen getroffen, 

die in diesem Bereich anstelle der generellen Gesamtgebäudehöhe der Ortsbausatzung gelten.  

Innerhalb des Dorfgebiets ist das Baugrundstück in der Regel identisch mit der Baugrundstücksfläche, 

die überbaut werden darf (= bis zu einer Tiefe von 40,0 m). Bei der Errichtung von landwirtschaftlichen 

oder  von  (eingeschränkt)  gewerblich  genutzten Gebäuden  in den ansonsten als private Grünfläche 

festgesetzten  Bereichen wird  z.B.  deren  Grundfläche  nicht  auf  die  Grundflächenzahl  angerechnet. 

Diese Grundflächenzahl gilt – so wie auch die sonstigen Maßfestsetzungen – nur für die als Dorfgebiet 

festgesetzten Baugrundstücke. Bei der Errichtung derartiger Gebäude außerhalb der Baugrundstücke 

kann  in  Sinne  einer  „quasi  Privilegierung“  das  horizontale  Nutzungsmaß  dem  Nutzungszweck 

entsprechend gewählt werden, so dass der Überbauungsgrad in diesem Bereich auch höher sein darf 

und  bis  zu  100  %  erreichen  könnte,  sofern  andere  Festsetzungen  (=  von  jeglicher  Bebauung 

freizuhaltender Bereich) oder sonstige Vorschriften nicht entgegen stehen.  

Festgesetzt werden jedoch Gebäudehöhen in Form von Wandhöhen und absoluten Gebäudehöhen, 

um  in  dieser  landschaftsbildbedeutsamen  Ortsrandsituation  dominant  und  überdimensioniert 

wirkende Gebäudemassen insbesondere bei Hallen/Wirtschaftsgebäuden auszuschließen. Daher wird 

die absolute Gebäudehöhe auf 9,5 m begrenzt und die max. Wandhöhe – analog zum Dorfgebiet – auf 

7,5  m  festgelegt.  Der  untere  Höhenbezugspunkt  bleibt  unverändert  und  bezieht  sich  auf  die 

Straßenmitte,  senkrecht  zur  Gebäudemitte  gemessen.  Aufgrund  der  topographischen  Verhältnisse 

ergeben sich unterschiedliche Situationen der Einbindung von Gebäuden ins natürliche Gelände.  

 Im westlichen Bereich der Mühlstraße steigt das Gelände bis zum (westlichen) Wirtschaftsweg um 

ca. 4,0 m an, so dass Gebäude entweder einzugraben oder in der nutzbaren Höhe zu reduzieren 

und gegenüber der straßenseitigen Bebauung höhenversetzt auszubilden sind. 

 Im nördlichen Bereich der Alsterweiler Hauptstraße steigt das Gelände bis zur 70,0 m Meterlinie 

um ca. 2,0 Meter an, so dass auch hier Eingraben oder Reduzierung der nutzbaren Gebäudehöhen 

erforderlich werden.  

 Im südlichen Bereich der Alsterweiler Hauptstraße fällt das Gelände bis zum Kapellenweg um max. 

1,0 m, so dass die zulässigen Gebäude optisch voll in Erscheinung treten und grundsätzlich keine 

Geländemodellierungen erforderlich werden.  

 

4.3 Bauweise und Stellung der baulichen Anlagen 

Allgemeines Wohngebiet 
Im  Geltungsbereich  wird  entsprechend  der  bestehenden  städtebaulichen  Situation  in  den 

Randbereichen des Plangebiets  in Bezug auf die bestehende Wohnbebauung eine offene Bauweise 

festgesetzt.  In  Fortführung dieses Baubestandes wird die offene Bauweise  auf die  Zulässigkeit  von 

Einzelhäuser  und  Doppelhäuser  beschränkt.  Hausgruppen  (Reihenhausbebauung)  werden 

ausgeschlossen,  auch  weil  diese  verdichtete  Einfamilienhausbebauung  nicht  zur  weitgehend 

gewachsenen Baustruktur und bautyplogischen Formensprache passt. 



Ortsgemeinde Maikammer  Bebauungsplan „Alsterweiler Hauptstraße, 2. Änderung“ 

    Seite | 19 

Dorfgebiet 
Der aktuell rechtskräftige Bebauungsplan regelt die Bauweise nicht und überlässt die Bauweise damit 

den Regelungen des §8 LBauO RLP. In dieser historischer Bebauung, die überwiegend in abweichender  

(=  einseitige  Grenzbebauung)  und  (rückwärtig)  geschlossener  Bauweise  (ohne  seitlichen 

Grenzabstand) errichtet ist, kann die allgemeine Abstandsflächenregelung, die grundsätzlich seitliche 

Abstandsflächen  fordert,  nicht  oder  selten  angewendet  werden.  Die  Zulässigkeit  von  geringeren 

Abstandsflächen  ist  unter  bestimmten Voraussetzungen  in  den Absätzen 10–12 des  §8  LBauO RLP 

geregelt.  Der  Einsatz  dieser  (abweichenden)  Abstandsregelungen  kann  wegen  Auslegungs‐

spielräumen, die sich aus unbestimmten Rechtsbegriffen ergeben, in der Praxis zu Unsicherheiten und 

Problemen  führen.  Daher  wird  bauplanungsrechtlich  die  Bauweise  festgelegt.  Wegen  den 

unterschiedlichen Ausprägungen von Bauweisen wird ein Spektrum zugelassen, das den (heterogenen) 

Grundstückverhältnissen  entspricht  (z.T.  sehr  schmal  und  tiefe  Grundstücke)  und  eine  Weiter‐

entwicklung  erlaubt,  die  der  Haus‐Hoftypologie  entspricht.  Die  Haus‐Hofbauweise  besteht  in  der 

typischen Gebäudegruppierung aus einem giebelständiger Vordergebäude (Wohnhaus) mit einseitiger 

Grenzbebauung und einem  rückwärtigen,  orthogonal  zum Vordergebäude ausgerichteten Querbau 

(Scheune, Wirtschaftsgebäude), der überwiegend ohne seitlichen Grenzabstand errichtet ist. 

Diese unterschiedlichen Bauweisen (abweichend, geschlossen) und Gebäudestellungen erfordern als 

Regelfestsetzung  eine  Differenzierung  zwischen  straßenseitigen  und  rückwärtigen  Gebäuden  bzw. 

Grundstücksbereichen. Dabei gelten folgende Definitionen: 

 Zu den straßenseitigen Grundstücksbereichen zählt die Fläche des Baugrundstücks, das weniger 

als 20 m Abstand zur Straßenbegrenzungslinie hat und 

 Zu den rückwärtigen Grundstücksbereichen zählt die Fläche des Baugrundstücks, das mindestens 

20 m hinter der Straßenbegrenzungslinie liegt. 

Diese  Maße  orientieren  sich  an  dem  Bestand  und  sichern  bei  der  Weiterentwicklung  einen 

ausreichenden Abstand zwischen 1. und 2. Reihe. 

Für die straßenseitigen Grundstücksbereiche wird eine halboffene Bauweise festgesetzt, in dem die 

Hauptgebäude giebelständig und als einseitiger Grenzbau an einer seitlichen Grundstücksgrenze zur 

Straße  zu  errichten  sind.  Zur  anderen  seitlichen Grundstücksgrenze  sind  die  Abstandsflächen  nach  

§8 LBauO RLP einzuhalten. Die seitliche Grenzbebauung ist dort zu errichten, wo zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens  vom  Bebauungsplan  eine  Grenzbebauung  vorhanden  ist  oder  vorhanden  war.  Eine 

Festlegung auf nur eine bestimmte seitliche Grundstücksgrenze – z.B. Ost‐ oder Westgrenze – ist nicht 

möglich, da die Gebäude in der Exposition unterschiedliche auf den Grundstücksgrenzen stehen. 

Da die bestehende (historische) Bebauung nicht durchgängig orthogonal, d.h. giebelständig zur Straße 

errichtet ist und bei den (sehr) schmalen Grundstücken die Einhaltung von einseitigen Abstandflächen 

funktionale  Nachteile  hat,  werden  für  solche  Grundstückssituationen  Ausnahmen  festgelegt. 

Traufständige Bestandsgebäude in abweichender oder geschlossener Bauweise dürfen als solche auch 

umgebaut oder umgenutzt werden. Neubauten sind dann ausnahmsweise als traufständige Bebauung 

in geschlossener Bauweise zulässig, wenn die Grundstücksbreite nicht mehr als 10,0 m beträgt. 

Für die rückwärtigen Grundstücksbereiche werden zwei Optionen als Bauweise festgesetzt, indem die 

Gebäude  als  einseitiger  Grenzbau  an  einer  seitlichen  Grundstücksgrenze  oder  in  geschlossener 

Bauweise ohne seitliche Abstandsflächen errichtet werden dürfen. Bei einseitiger Grenzbebauung sind 

auf der anderen, seitlichen Grundstücksgrenze die Abstandsflächen nach §8 LBauO RLP einzuhalten. 

Diese  Flexibilisierung  beachtet  die  bestehenden  Bauweisen.  Die  Zulässigkeit  der  geschlossenen 

Bauweise  sichert  bei  künftigen  Bauvorhaben  vor  allem  den  schmalen  Anwesen  eine  effiziente 
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Ausnutzung  von  Grundstücken  und  die  weitgehende  Geschlossenheit  der  den  Ortsrand  bildenden 

Abschlussbebauung ist prägendes Merkmal. 

4.4 Zeitlich bedingte Zulässigkeit 
Nach §9 (2) BauGB kann in besonderen Fällen die 

Zulässigkeit  zeitlich  konditioniert  bzw.  bedingt 

werden.  Eine  Möglichkeit  der  zeitlichen 

Determinierung  ist  die  Zulässigkeit  eines 

Bauvorhabens  von  bestimmten  Bedingungen/ 

Umständen  abhängig  zu  machen.  Diese  Fest‐

setzungsmöglichkeit dient der Verwirklichung des 

geplanten  Vorhabens  vor  besonderen  städte‐

baulichen Zielen  (vgl. OVG Münster BeckRS 2011, 

53676)  und  ist  dann  anzuwenden,  wenn  die 

normale  Steuerungsfunktion  des  Bebauungsplans 

an Grenzen stößt. Die besonderen Fälle  liegen  im 

Strukturerhalt  der  ortstypischen  Haus‐Hof‐

Bauweise. 

Die  Errichtung  eines  Hauptgebäude  oder 

Umnutzung  eines  (Neben‐)  Gebäudes  zu  einer 

Hauptnutzung  (z.B.  Wohnen)  ist  in  den 

rückwärtigen  Grundstücksbereichen  nur  dann 

zulässig,  wenn  der  straßenseitige  Grundstücks‐

bereich  (vgl.  Punkt  4.3)  mit  einem  Hauptkörper 

bebaut ist oder im Falle eines Neubaus, der einen 

Altbau  ersetzt,  eine  zeitgleiche  Errichtung 

gewährleistet ist. 

Damit soll – ergänzend zu den anderen Regelungen und Instrumenten (z.B. Baulinie und Ausweisung 

als Denkmalszone) – verhindert werden, dass Frontgebäude abgerissen und die zur Straße liegenden 

Grundstücksbereiche  nur  noch  als  Freifläche  oder  für  untergeordnete  Funktionen  (Garagen‐/ 

Stellplätze etc.) genutzt werden. Die festgesetzte Baulinie bezieht sich aufgrund der Differenzierung in 

straßenseitige und rückwärtige Grundstücksbereiche faktisch nur auf die 1. Reihe. Der Eintritt solcher 

Fälle, die zu einer Auflösung der ortsbildprägende Abfolge von Wohnhäusern und Hofeinfahrten im 

Straßenraum  führen,  ist  folglich  nicht  ganz  auszuschließen,  da  idealtypische  Vorstellungen  für  das 

Wohnen im Eigenheim sich oft am Leitbild der Neubaugebiete orientieren. Diese Vorstellungen gehen 

von einem zum öffentlichen Straßenraum distanzierten Wohnen aus. 

Wechselwirkungen zwischen Bauplanungsrecht und Denkmalschutzrecht  
Die Festsetzungsmöglichkeit einer zeitlich bedingten bzw. befristeten Zulässigkeit wurde erst im Jahr 
2004  (EAG  Bau)  ins  BauGB  aufgenommen,  so  dass  noch  keine  umfassenden  Erfahrungen  und 
Rechtsurteile  vorliegen.  Es  ist  aber  davon  auszugehen,  dass  ein  Bauvorhaben,  das  zu  einem 
bestimmten  Zeitpunkt  rechtmäßig  errichtet  wurde  (dauerhaften)  Bestandsschutz,  auch  gegenüber 
neuen entgegenstehenden rechtlichen Vorgaben besitzt. Diese Fälle der Begrenzung der Wirksamkeit 
von  Bebauungsplänen  (mit  zeitlich  konditionierten  Festsetzungen)  stellen  aber  Ausnahmen  dar,  in 
denen  der  Bebauungsplan  wegen  faktisch  anderer  Gegebenheiten  an  Grenzen  seiner 
Steuerungsfunktion stößt. Im Falle der 2. Änderung des Bebauungsplans „Alsterweiler Hauptstraße“ 
sind  jedoch  –  wie  auch  von  der  KV  SÜW  in  ihrer  Stellungnahme  beschrieben  ‐  diese  Fälle  wegen 
zusätzlichen  Genehmigungsanforderungen  durch  den  Denkmalschutz  (Denkmalzone,  z.T. 
Einzeldenkmäler) grundsätzlich auszuschließen. Denn nach den Begriffsdefinitionen von §4 i.V.m. §8 

Abbildung 7: Unzulässige Bauweise im MD | Quelle: 
Eigene Darstellung (2015) 
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DSchG RLP  zählen  zu  den  (geschützten)  Kulturdenkmälern  neben den ortsfesten  Einzeldenkmälern 
auch  die  Denkmalzonen.  Nach  §13  DSchG  RLP  bedarf  u.a.  die  Beseitigung  eines  geschützten 
Kulturdenkmals der Genehmigung durch die Denkmalbehörde  (Anmerkung: Nach §62 Abs.  2 Nr.  6 
LBauO RLP ist ansonsten der Abbruch von Gebäuden grundsätzlich genehmigungsfrei). Es ist folglich 
davon auszugehen, dass der Beseitigung eines raumprägenden Vorderhauses in der Denkmalzone nur 
zugestimmt wird, wenn  im Sinne der  Zielsetzung des Denkmalschutzes  (hier: Gewährleistung einer 
durchgängigen,  straßenraumbegrenzenden  Haus‐Hofbebauung)  eine  adäquate  Neubaumaßnahme 
oder sonstige (gestalterische) Maßnahmen (z.B. Mauer) gewährleistet sind. 
 
Zusätzlich trägt die Ortsbausatzung zur Verwirklichung dieser Zielsetzung bei. Die Leistungsfähigkeit 
der Ortsbausatzung ist jedoch begrenzt, da sie den Fall des (ersatzlosen) Abrisses nicht abdeckt und 
eine Erhaltungsatzung für dieses Gebiet nicht besteht. 
 

4.5 Überbaubare Grundstücksfläche 

4.5.1 Festsetzung von Baufenstern durch Baugrenzen und Baulinien 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im Plangebiet durch Baufenster, die allgemein durch 

Baugrenzen  (WA,  MD)  und  entlang  der  Straßen  des  Dorfgebiets  (MD)  durch  Baulinien  festgelegt 

werden. Damit übernimmt die 2. Änderung die Grundzüge des aktuellen Bebauungsplans, passt aber 

für Teilbereiche die Festsetzungen von Baufensters an die örtlichen Verhältnisse und städtebaulich 

gewollten Entwicklungen an. 

Baugrenzen im Allgemeinen Wohngebiet (WA) 
Für die vorhandenen Allgemeinen Wohngebiete (WA), die aus einer individuellen Einzelhausbebauung 

bestehen, wird die vordere Baulinie durch eine Baugrenze ersetzt und die Baufenster in der Tiefe auf 

rund 20,0 m erweitert.  Begründet wird diese Anpassung durch ein  fehlendes  Erfordernis  bei  einer 

lockeren  Einfamilienhaus‐Bebauung  einheitliche  Gebäudekanten  festzulegen.  Ebenso  ist  die 

unregelmäßig  verlaufende  Baulinie  für  die  am  westlichen  Ortsrand  liegenden  Grundstücke  nicht 

nachvollziehbar. Die verhältnismäßig großen Grundstückstiefen rechtfertigen eine Vergrößerung der 

zulässigen Bautiefen. 

Für den Erweiterungsbereich  (Mandelbergstraße) wird die Bautiefe auf 15,0 Meter begrenzt. Diese 

geringere Bautiefe, die  jedoch noch ausreichend Entwicklungsoptionen für Wohngebäude mit max.  

2 Wohnungen bietet, ist durch die besondere, exponierte Ortsrandlage begründet. Die Dimension der 

baulichen Entwicklung wird reduziert und auf die vorderen Grundstücksbereiche konzentriert, in dem 

– gemäß Bestand – eine Bebauung auf der Straßengrenze erlaubt wird. 

Baugrenzen und Baulinien im Dorfgebiet (MD) 
Für das Dorfgebiet (MD) wird die Bautiefe bis auf wenige Bereiche generell auf 40 m festgesetzt. Damit 

werden  vor  allem  die  überbaubaren  Flächen  für  die  Grundstücke,  die  südlich  der  Alsterweiler 

Hauptstraße, der Mühlstraße und westlich der Turmstraße liegen, erweitert. Bislang sind die Bautiefen 

auf den einzelnen Grundstücken extrem unterschiedlich und stark bestandsorientiert festgesetzt. Die 

Festsetzung  der  Bautiefe  nach  einheitlichen  Prinzipien/  Kriterien  beachtet  die  Grundstücks‐  und 

Bauverhältnisse im Sinne von städtebaulich möglichen und sinnvollen Entwicklungen. 

Die  Grundstücke  sind  über  50  m  tief  und  bestehen  überwiegend  aus  einem  Vorder‐  und  einem 

Rückgebäude. Eine angemessene Entwicklung der Rückgebäude, z.B. durch Umnutzung, Erweiterung, 

Neubau ist nur dann gegeben, wenn eine ausreichende Bautiefe zur Verfügung steht und die Bebauung 

in der zweiten Reihe noch genügend Raum für die straßenseitige Bebauung (1. Reihe) lässt. Bei der 

Bemessung der Bautiefe von insgesamt 40 m wird eine bauliche Entwicklung der 1. Reihe von rund  

20 m zugrunde gelegt. Bei diesem Maß wird berücksichtigt, dass die straßenseitige Bebauung direkt 

auf der vorderen Straßengrenze durch Festsetzung einer Baulinie zu errichten ist. Die Gliederung in 
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eine straßenseitige und rückwärtige Bebauung mit jeweils 20 m Bautiefe steht auch in Korrelation zu 

den  differenzierten  Festsetzungen  über  die  Bauweise  und  Stellung  der  Gebäude.  Die  Baulinien 

innerhalb  des  Dorfgebietes  bleiben  gegenüber  der  aktuellen  Fassung  –  mit  Ausnahme  der 

ausgesparten  Zufahrts‐/  Hofbereiche  grundsätzlich  unverändert.  Eine  rein  am  Bestand  orientierte 

Festschreibung  von  Zufahrts‐/  Hofbereichen  ist  städtebaulich  nicht  zwingend  erforderlich  und 

begründbar. 

Die  Baulinien  werden  ohne  Beachtung  von  bestehenden  Grundstücksgrenzen  und  Hofbereiche 

komplett durchgezogen, um bei Neubau/ Erweiterung räumliche Spiele zu eröffnen. Denn die Aufgabe 

des Bebauungsplans ist, die städtebauliche Richtung durch Festlegung von (einheitlichen) Bebauungs‐ 

und Gestaltungsprinzip  (Haus‐Hof‐Bauweise)  vorzugeben und nicht den Bestand parzellenscharf  zu 

zementieren.  Die  direkte  Straßenrandbebauung  ist  ein  wesentliches  ortsbildprägendes  Element  in 

Maikammer.  Daher  soll  dieses  städtebauliche  Merkmal  auch  zukünftig  bauplanungs‐rechtlich 

gesichert werden. Dabei ist die Festsetzung einer Baulinie nur ein Baustein im Zusammenwirken mit 

Festsetzungen über Bauweisen, Gebäudestellungen, örtlichen Bauvorschriften (Ortsbausatzung) und 

dem Fachrecht des Denkmalschutzes zur Verwirklichung dieser Ziele. 

Die Festsetzung einer Baulinie bewirkt, dass die Gebäude nur dann auf diese  Linie gestellt werden 

müssen, wenn in diesem straßenseitigen Bereich gebaut wird. Die direkte Straßenrandbebauung kann 

in diesen engen Straßenräumen mit Gesamtquerschnitten von meist unter 7,0 m auch zu funktionalen 

Einschränkungen  bei  der  Einfahrt  in  den  Hof  (Fahrgeometrie)  oder  Wohnraumorganisation 

(Lichteinfall,  Privatshäre)  führen. Um diesen nachvollziehbaren Belangen  teilweise  zu  entsprechen, 

dürfen Gebäude oder Gebäudeteile ausnahmsweise die Baulinie bis zu 1,0 m unterschreiten. Dabei ist 

jedoch festgelegt, dass der Meterbereich zwischen der Gebäudeaußenwand und dem Straßenraum 

gestalterisch in den angrenzenden Straßenraum zu integrieren ist. Dies geschieht in der Regel durch 

Angleichung der Oberflächengestaltung von Gehweg und der Vorzone, die folglich nicht eingefriedet 

werden darf. 

4.5.2 Gebäude außerhalb der rückwärtigen Baugrenze 
Die  Art  von  Gebäuden,  für  die  gemäß  der  Textfestsetzung  Nr.  1.1.2  eine  erweiterte  Zulässigkeit 

festgesetzt ist (vgl. dazu auch Punkt 4.1.2 der Begründung), dürfen die rückwärtige Baugrenze bis zu 

einer  Bautiefe  von  max.  70  m  ausnahmsweise  überschreiten.  Rechtgrundlage  für  diese 

Ausnahmeregelung ist §23 (3) Satz 3 BauNVO. Eine Überschreitung in diesem Maximalmaß ist nur dann 

zulässig,  wenn  keine  Baubeschränkungen  (=  von  jeglicher  Bebauung  freizuhaltenden  Flächen) 

festgelegt  sind. Die  Tiefe  von 70 m wird  von der  Straßengrenze  gemessen,  an die  das Grundstück 

anschließt.  Die  Maße  für  die  Festsetzung  von  Grundstücksbereichen,  die  von  jeglicher  Bebauung 

freizuhalten sind, wurden insbesondere bei den südlich der Alsterweiler Hauptstraße und westlich der 

Mühlstraße  liegenden  Anwesen  im  Vergleich  zum  aktuell  rechtkräftigen  Bebauungsplan  deutlich 

verkleinert. Ziel ist es sowohl landwirtschaftlichen Betrieben erweitere Entwicklungsmöglichkeiten auf 

dem  eigenen  (Hof‐)Grundstück  zur  Vermeidung  von  Aussiedlungen  zu  bieten  als  auch  für  eine 

Umnutzung  oder  Bebauung  der  rückwärtigen  Grundstücksbereiche  mehr  Raum  zu  schaffen.  Das 

städtebauliche  Erfordernis  dennoch  Freihaltezonen  festzulegen  erfolgt  aus  landschaftsplanerischen 

Gründen. Die Festsetzung gewährleistet einen offenen Übergang von privaten Baugrundstücken zu 

den  Wirtschaftswegen  und  anschließenden  Rebflächen  (vgl.  dazu  auch  Punkt  4.1.2  und  4.9  der 

Begründung). 
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4.6 Flächen  für  Nebenanlagen,  Garagen  und  überdachte  Stellplätze  im  Allgemeinen 

Wohngebiet (WA) 
Die Erforderlichkeit zur Regelung der räumlichen Anordnung bzw. Zulässigkeit von untergeordneten 

(Neben‐)Anlagen auf dem Grundstück besteht nur  für das Allgemeine Wohngebiet  (WA).  In diesen 

Baugebietsteilen  wird  gemäß  §23  (5)  BauNVO  festgesetzt,  dass  bestimmte  Nebenanlagen  nur 

innerhalb  den  überbaubaren  Grundstücksflächen  zulässig  sind.  Zu  diesen  Nebenanlagen  zählen 

Garagen  und  überdachte  Stellplätze  (Carports)  sowie  alle  sonstigen,  nach  LBauO  RLP 

genehmigungspflichtigen  Anlagen, wie  z.B.  Gebäude  ohne Aufenthaltsräume mit  einem umbauten 

Raum von mehr als 50 cbm. Zusätzlich wird festgelegt, dass Stellplätze, die nach §62 (1) Nr. 11 d LBauO 

RLP genehmigungsfrei sind, die hintere Baugrenze nicht überschreiten dürfen. Stellplätze sind daher 

außenhalb  den  überbaubaren  Grundstücksfläche  nur  noch  in  der  Zone  zulässig,  die  zwischen  der 

vorderen Baugrenze und der an das Grundstück anschließenden Straßengrenze liegt (Vorgartenzone). 

Die  aktuelle  Planfassung  des  Bebauungsplans  trifft  diese  Einschränkung  nur  für  Garagen.  Die 

vorliegende 2. Änderungsfassung kompensiert aber die Ausweitung dieser Einschränkung auf andere 

Nebenanlagen,  in  dem  die  überbaubaren  Grundstücksflächen  vergrößert  werden.  Die  Festsetzung 

sichert  die  rückwärtigen,  zur  offenen  Landschaft  liegenden  Freibereiche  vor  einer  wilden, 

ungeordneten  Bebauung  mit  Nebenanlagen,  die  eine  bauliche  Dimension  und  Wahrnehmung 

ausstrahlen  und  Fahrverkehr  erzeugen  oder  dem  ruhenden  Verkehr  dienen.  Damit  wird  z.B. 

ausgeschlossen,  dass  im  hinteren  Grundstücksbereich,  der  bodenrechtlich  für  Garten‐/ 

Freiraumnutzung vorgesehen ist eine Garage oder ein Carport errichtet wird. 

Von diesem Ausschluss nicht erfasst werden z.B. kleine Gartenlauben oder Unterstellmöglichkeiten für 

Geräte und Materialien zur Haus‐/ Gartenbewirtschaftung. Diese (genehmigungsfreien) Anlagen sind 

auch außerhalb der überbaren Grundstücksfläche im Sinne von §14 BauNVO zulässig. Diese Regelung 

berücksichtigt  in  erster  Linie  die  größeren  Grundstückstiefen,  die  für  die  Aufnahme  solcher,  der 

Gartennutzung dienenden Anlagen auch ausreichend Freifläche besitzen. 

Im Dorfgebiet ist eine analoge Beschränkung dieser Anlagen aus Gründen des mit dieser Gebietsart 

verfolgten  Nutzungszwecks  auszuschließen.  Denn  in  der  Regel  sind  diese  (Neben‐)Anlagen  auch 

selbstständiger  oder  integrierter  Teil  der  zulässigen  Hauptnutzung  in  Form  von Wirtschaftsstellen 

landwirtschaftlicher Betriebe. 

4.7 Begrenzung der Anzahl von Wohnungen in Wohngebäuden 
Die  Festsetzung  einer  höchstzulässigen  Anzahl  von Wohnungen  in  einem Wohngebäude  hat  eine 

wichtige  Steuerungsfunktion  für  die  Entwicklung  der  städtebaulichen  Dichte  (Wohnungsdichte, 

Einwohnerdichte) und Struktur bzw. Typologie von Gebäuden in einem Gebiet, die ausschließlich oder 

teilweise dem Wohnen dienen. Die Begriffe Gebäude und Wohnung werden in §2 (2) und §44 LBauO 

RLP definiert.  Eine  gewisse  Schwierigkeit  liegt  darin,  dass  der  Begriff  des Gebäudes nicht mit  dem 

bauplanungsrechtlich verwendeten, aber nicht (gesetzlich) definierten Begriff des „Hauses“ gleich zu 

setzen  ist.  Ein  Doppelhaus  z.B.  besteht  aus  zwei  (eigenständig)  nutzbaren  Gebäuden  

(= Doppelhaushälften).  In einem (allgemeinen) Wohngebiet mit offener (eingeschränkter) Bauweise 

und Grundstücksgrößen, die für eine Einzel‐, Doppel‐ oder Reihenhausbebauung zugeschnitten sind, 

wird  die  Anwendung  dieser  Begriffe  nur  selten  zu  unerwünschten Umgehungen  führen.  Denn  die 

Grundstücksverhältnisse setzen unerwünschten Wohnungsverdichtungen Grenzen. 

Ein  Fall  der  Überwindung  dieser  Festsetzung  liegt  z.B.  vor,  wenn  ein  „Doppelhaus“  ohne 

Grundstücksteilung  auf  einem  Grundstück  errichtet  wird,  auf  dem  nur  Einzelhäuser  mit  max.  2 

Wohnungen pro Wohngebäude zulässig sind. Das Einzelhaus in offener Bauweise besteht in diesem 

Fall aus zwei zusammengesetzten Wohngebäuden und in jedem Wohngebäude sind 2 Wohneinheiten 

zulässig, so dass sich die städtebauliche Dichte verdoppelt. 
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Für  das  allgemeine  Wohngebiet  wird  die  Anzahl  der  zulässigen  Wohnungen  pro  Wohngebäude 

standardisiert nach dem abschließenden Festsetzungskatalog des §9 (1) Nr. 6 BauGB festgesetzt und 

vom aktuellen Bebauungsplan unverändert übernommen. Für das Dorfgebiet findet eine modifizierte, 

nach Rechtsprechung zulässige Festsetzung der maximalen Anzahl von Wohnungen in Anhängigkeit 

zur (anrechenbaren) Grundstücksgröße Anwendung. 

Allgemeines Wohngebiet 
Die  Beschränkung  der  Zahl  der  Wohnungen  bleibt  im  allgemeinen  Wohngebiet  (WA)  bei  max.  

2  Wohnungen  pro  Wohngebäude  bestehen.  Entsprechend  der  städtebaulichen  Zielsetzung,  den 

Eigenheimcharakter bei der Weiterentwicklung zu sichern, wird diese Beschränkung vorgenommen. 

Damit  sollen  dort  grundsätzlich  keine  der  Einfamilienhaustypologie  abträgliche  Formen  und 

Umstrukturierungen entstehen, die zu unerwünschten Erscheinungen, wie z.B. Auflösung der sozialen 

Struktur  durch  zu  starke  Wohneinheitenverdichtung  in  einem  Gebäude  (Appartements, 

Ferienwohnungen) führen können. 

Dorfgebiet 
Die Nachfrage nach Wohnraum und das vorhandene Nachverdichtungspotential haben Auswirkungen 

auf  die  Nutzungsdichte  und  erlangen  Bedeutung  bei  der  realen  und  potenziellen  Vermarktung. 

Grundstückseigentümer  haben  beim  Verkauf  verständlicherweise  das  Interesse  hohe 

Immobilienpreise zu erzielen und folglich sind Käufer bzw. Investoren auf eine hohe Ausnutzung der 

Grundstücke bedacht. Vor diesem Hintergrund besteht das Erfordernis, eine verträgliche Erhöhung der 

Baudichte, die insbesondere durch die Umnutzung der Wirtschafts‐/ Scheunengebäude (2. Reihe) und 

einer  teilweise  rückwärtigen  Erschließung  möglich  sein  wird,  zusätzlich  durch  die  Festlegung  der 

höchstzulässigen Zahl der Wohnungen auf einem Grundstück zu regeln. Die Festsetzungen über das 

Maß der baulichen Nutzung (u.a. Bauhöhen) reichen nicht aus. 

In  dem  Dorfgebiet  (MD)  wird  die  Zahl  der  Wohnungen  in  Abhängigkeit  von  der  anrechenbaren 

Grundstücksgröße bis zu einer max. Tiefe von 40 m berechnet. Dabei darf pro angefangenen 250 qm 

anrechenbarer Grundstücksfläche eine Wohneinheit errichtet werden. Diese Festsetzung kommt aus 

negativen  Erfahrung  mit  der  Bebauung  von  (rückwärtigen)  Grundstücken  mit  größeren, 

unmaßstäblichen Gebäuden mit hoher Wohnungsdichte zur Anwendung. 

Die historische, landwirtschaftliche Bebauung der Grundstücke umfasst im diesem Bereich traditionell 

nur ca. 2 Wohneinheiten. Es soll daher eine Lösung für eine verträgliche, auf Wohnnutzung angepasste 

Verdichtung und einer wirtschaftlichen Ausnutzung der Grundstücke gefunden werden. 

Dabei  sollen  vorrangig  ungewollte  Umstrukturierungen  durch  extrem  hohe  Wohnungsdichten 

unterbunden  bzw.  im  Ausmaß  geregelt  werden,  um  auch  im  Hinblick  auf  den  ruhenden  Verkehr 

(Stellplatzproblematik) negative Folgen zu vermeiden. 

Im  Gegensatz  zu  einem  klassischen  Einfamilienhausgebiet  mit  einer  weitgehend  homogenen 

Grundstücksstruktur und Bautypologie ist das Plangebiet bezüglich den Grundstücksgrößen und der 

heute  auf  den  Grundstücken  vorhandenen  Anzahl  an  Wohnungen  sehr  breit  und  unterschiedlich 

strukturiert. So variieren die eigenständigen Grundstücksgrößen im historischen Teil zwischen grade 

einmal 100 qm bei extrem geringer Grundstücksbreite (<5 m) und Anwesen mit über 1.750 qm. Aus 

diesem Grund  ist  eine  von der Grundstücksgröße bzw. maßgeblichen Grundstücksgröße  losgelöste 

Festlegung einer absoluten Zahl der höchstzulässigen Anzahl an Wohnungen in Wohngebäuden für die 

Dichtesteuerung  nicht  ausreichend. Wenn  die  Anzahl  der Wohnungen  für  das  gesamte Dorfgebiet 

generell z.B. auf zwei Wohneinheiten pro Wohngebäude beschränkt würde, wäre es auf den großen 

Grundstücken mit entsprechend großen, überbaubaren Grundstücksflächen möglich, mehrere Häuser 

mit  wiederrum  mehreren  eigenständigen  Wohngebäuden  zu  errichten  und  z.B.  die 
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Stellplatzverpflichtung  durch  Tiefgaragen  zu  erfüllen.  Daher  wird  die  höchstzulässige  Zahl  von 

Wohnungen in Wohngebäuden nicht (nur) durch eine absolute Zahl, sondern durch eine Verhältniszahl 

festgesetzt, hier je angefangene 250 qm maßgebliche Grundstücksfläche (Anmerkung: zur Zulässigkeit 

einer solchen Festsetzung vgl. BVerwG, Urt. vom 08.10.1998 – 4 C 1.97 (Lüneburg)). 

Der  Wert  von  250  qm  resultiert  aus  einer  Erarbeitung  städtebaulicher  Bebauungskonzepten  für 

unterschiedliche Grundstückssituationen,  bezogen  auf  den  Ist‐Zustand und  in  der  perspektivischen 

Weiterentwicklung. 

Die  nachfolgenden  Abbildungen  zeigen  für  verschiedene  Referenzgrundstücke  angemessene 

Bauentwicklungen für eine Nachverdichtung zu Wohnzwecken auf. Bei allen Konzeptansätzen wurde 

der  besondere  Raumcharakter,  der  stark  durch  die  Bildung  von  Innenhöfen  bestimmt  wird, 

aufgenommen und nach Möglichkeit zeitgemäßen Wohnansprüchen bei der Belichtung/ Besonnung 

angepasst. 

Referenzgrundstück 1 

 
Abbildung 8: Referenzgrundstück 1 |Quelle: Eigene Darstellung (2015) 

Bei einer Grundstücksbreite zwischen 12,5 m und 15 m beträgt die auf die höchstzulässige Anzahl von 

Wohnungen  anrechenbare  Grundstücksgröße  ca.  560  qm,  so  dass  auf  diesem  Grundstück  max.  

3 Wohnungen zulässig sind. Die Gesamtgrundstücksgröße bis zum Kapellenweg umfasst ca. 750 qm. 



Ortsgemeinde Maikammer  Bebauungsplan „Alsterweiler Hauptstraße, 2. Änderung“ 

    Seite | 26 

Referenzgrundstück 2 

 
Abbildung 9: Referenzgrundstück 2 |Quelle: Eigene Darstellung (2015) 

Bei  einer Grundstücksbreite  von 17 m  im  straßenseitigen und  rund 20 m  im  rückwärtigen Bereich 

beträgt  die  auf  die  höchstzulässige  Anzahl  von  Wohnungen  anrechenbare  Grundstücksgröße  ca.  

720 qm, so dass auf diesem Grundstück max. 3 Wohnungen zulässig sind. Die Grundstücksmaße liegen 

im Übergangsbereich zu einer höchstzulässigen Anzahl von 4 Wohnungen.  

Referenzgrundstück 3 

 
Abbildung 10: Referenzgrundstück 3 |Quelle: Eigene Darstellung (2015) 

Dieses Grundstück ist an der Straße mit einem traufständigen Gebäude bebaut. Diese Gebäudestellung 

ist weniger  ausgeprägt  und  stellt  die  Ausnahme  dar.  Bei  einer Grundstücksbreite  von  durchgängig  

17 m beträgt die auf die höchstzulässige Anzahl von Wohnungen anrechenbare Grundstücksgröße ca. 

680  qm,  so  dass  auf  diesem  Grundstück  max.  3  Wohnungen  zulässig  sind.  Die  Gesamt‐

grundstücksgröße bis zum Kapellenweg umfasst ca. 950 qm. 
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Referenzgrundstück 4 

 
Abbildung 11: Referenzgrundstück 4 |Quelle: Eigene Darstellung (2015) 

Dieses Grundstück liegt nördlich der Alsterweiler Hauptstraße. Die Grundstückstiefe ist gegenüber den 

südlich gelegenen Anwesen deutlich größer und überschreitet teilweise eine Tiefe von 100 m. Bei einer 

Grundstücksbreite zwischen 14 m und 17 m beträgt die auf die höchstzulässige Anzahl von Wohnungen 

anrechenbare  Grundstücksgröße  ca.  600  qm,  so  dass  auf  diesem  Grundstück max.  3 Wohnungen 

zulässig sind. Die Gesamtgrundstücksgröße bis zum Wirtschaftsweg im Norden umfasst ca. 1350 qm. 

Die Konzeptskizzen zeigen die Grenzen der Nachverdichtung auf und begründen die Erforderlichkeit 

dieser Festsetzung zur dichteverträglichen Steuerung des Nachverdichtungspotenzials. In den meisten 

Fällen sind max. 3 Wohnungen zulässig, was bei einer Verpflichtung auf den privaten Grundstücken 

zwei Stellplätze/ Wohnung nachzuweisen eine Gesamtzahl von 6 Stellplätzen bedeutet. Allein die dafür 

benötigte  Fläche  inkl.  Bewegungsraum  nimmt  eine  Grundfläche  von  120  qm  in  Anspruch.  Die 

vorhandenen Hof‐ bzw. überbaubaren Grundstücksflächen müssen zukünftig bei einer Neubebauung 

in  der  2.  Reihe  zusätzliche  Stellplätze  so  aufnehmen  können,  dass  gleichzeitig  in  der  1.  Reihe  ein 

Mindestmaß  an  Freifläche  und  Privatsphäre  gewährleistet  bleibt.  Auch  im  Hinblick  auf  spätere, 

mögliche Grundstücksteilungen sollen somit Konflikte zwischen den Bewohnern der 1. und der 2. Reihe 

ausgeschlossen bzw. verringert werden. 
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Aufgrund  des  in  dieser  Kombination  festgesetzten  zulässigen  Maßes  der  baulichen  Nutzung  wird 

gegenüber der heutigen Situation – vor allem bei Umnutzung der 2. Reihe zu Wohnzwecken – die Zahl 

der Wohneinheiten steigen. Eine genaue Quantifizierung der Wohnungszunahme ist nicht möglich, da 

dezidierte Bestandserhebungen nicht durchgeführt wurden. Rund 75 Anwesen liegen im Dorfgebiet, 

davon  sind  bei  einigen  Anwesen  die  Wirtschaftsgebäude  zu  Wohnen  bereits  umgenutzt,  einige 

Anwesen  werden  gewerblich/  landwirtschaftlich  genutzt.  Wird  bei  rund  50  %  der  Anwesen  ein 

Nachverdichtungspotential  von  jeweils  durchschnittlich  2 Wohnungen  angenommen,  so  können  in 

dem  Gebiet  zusätzlich  ca.  75  Wohnungen  entstehen.  Diese  Entwicklung  ist  im  Sinne  der 

Innenentwicklungsstrategie planerisch beabsichtigt und funktional‐gestalterisch verträglich. 

4.8  Verkehrsflächen 
Das  Plangebiet  ist  vollständig  erschlossen.  Neue  öffentliche  Verkehrsanlagen  werden  durch  den 

Bebauungsplan nicht festgesetzt. 

Die private Tiefenerschließung für ein Bauen in den rückwärtigen Grundstücksteilen (MD) wird in der 

Regel  durch  die  Eigentümer  sicherzustellen  sein  (interne,  grundstücksbezogene  Lösung). 

Gemeinschaftliche Lösungen mit angrenzenden Nachbargrundstücken sind möglich, dürften  jedoch 

wegen  der  stark  gefestigten  Parzellenstruktur  die  Ausnahme  darstellen.  Dies  gilt  insbesondere  für 

Zufahrten, Geh‐ und Leitungsrechte.  

Die Belastung straßenseitiger Grundstücke wird grundsätzlich nur dann erforderlich werden, wenn die 

Grundstücke geteilt werden und die rückwärtigen Grundstücke nicht mehr direkt an eine öffentliche 

Verkehrsfläche  angrenzen.  Der  Verpflichtung  nach  §6  (2)  LBauO  RLP  die  Erschließung  öffentlich‐ 

rechtlich  zu  sichern  kann  in  diesen  Fällen  durch  Eintragung  einer  (Erschließungs‐)Baulast  auf  dem 

straßenseitigen Grundstück zu Gunsten des rückwärtigen Grundstücks nachgekommen werden. Ohne 

eine gesicherte Erschließung ist eine Bebauung der rückwärtigen Grundstücksteile nicht erlaubt. 

Hinweis:  Landwirtschaftliche  Wege  sind  gemäß  §1  (5)  LStrG  RLP  (Landesstraßengesetz)  keine 

öffentlichen  Straßen.  Die  Reglungen  über  die  Benutzung  bzw.  das  (zulässige)  Befahren  der 

landwirtschaftlichen  Wege  insbesondere  zum  Zwecke  einer  zusätzlichen  rückwärtigen 

Grundstückserschließung  (z.B.  über  den  Kapellenweg)  sind  zu  beachten  und  nicht Gegenstand  des 

Bebauungsplans. Nach §14 GemO zählen die Wirtschaftswege zu den öffentlichen Einrichtungen einer 

Gemeinde, die auch deren Benutzung  (Zweckbestimmung, Gestattungen,  sonstige Nutzungsrechte) 

regelt. 

Einfahrtsbereich – Ausschluss von Ein‐/ Ausfahrt für südwestliches Ortsrandgrundstück 
Für  das  Wohnbaugrundstück  mit  der  Flurstücksnummer  5253/2,  das  am  südwestlichen  Rand  des 

Plangebietes liegt und direkt an den öffentlichen Parkplatz angrenzt, wird der Zu‐/ Ausfahrtsbereich 

aus Gründen der Verkehrssicherheit begrenzt. Eine Zu‐/ Ausfahrt vom Grundstück in die Alsterweiler 

Hauptstraßest über eine Breite von 6,0 m nur an der nordöstlichen Grundstückgrenze zulässig. Mit 

dieser Festsetzung werden die Forderungen des Landesbetriebs für Mobilität RLP erfüllt. 

4.9 Private Grünflächen und von Bebauung freizuhaltende Flächen 
Die  Festsetzung  von  (privaten)  Grünflächen,  die  von  jeglicher  Bebauung  –  dazu  zählen  auch 

privilegierte  Vorhaben  –  freizuhalten  sind,  wurden  mit  Ausnahme  der  nördlich  der  Altersweiler 

Hauptstraße  gelegenen  Anwesen  gegenüber  dem  aktuellen  Bebauungsplan  reduziert.  Durch  die 

Verkleinerung  dieser  sehr  restriktiven  Flächen  entstehen  vor  allem  für  landwirtschaftlich  genutzte  

Anwesen mehr  Entwicklungsmöglichkeiten  bei  (notwendigen)  Betriebserweiterungen. Damit  sollen 

Aussiedlungen,  die  oft  aus  Gründen  räumlicher  oder  bauplanungsrechtlicher  Einschränkungen  im 

Innenbereich erfolgen, bestmöglich vermieden bzw. kompensiert werden.  
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Die sonstigen privaten Grünflächen (ohne absolute Baurestriktion), die in der aktuellen Planfassung 

noch als Dauerkleingärten und landwirtschaftliche Nutzung festgesetzt sind, werden entsprechend der 

realen Nutzung als  private Grünflächen  (ohne besondere)  Zweckbestimmung  festgesetzt. Denn  für 

Flächen der  Landwirtschaft  ist  eine eigenständige,  hier  als Nutzungsschwerpunkt nicht  zutreffende 

Festsetzungskategorie vorgesehen (§9 (1) Nr. 18 BauGB). 

Diese, hinter dem Baugrundstück gelegenen Grünflächen zählen nicht bei der Ermittlung der zulässigen 

Grundflächenzahl und der Anzahl von zulässigen Wohnungen hinzu. Im Dorfgebiet ist das maßgebliche 

Baugrundstück  identisch mit der Baufläche, die bis  zu einer Tiefe von 40 m überbaut werden darf. 

Durch die sehr tiefen Grundstücke war, auch in Anbetracht der z.T. sehr schmalen Grundstücke, eine 

Begrenzung  des maßgeblichen  Baulandes  geboten.  Die  Festsetzung  von  Flächen,  die  von  jeglicher 

Bebauung freizuhalten sind, erfolgt aus Gründen des Orts‐ und Landschaftsbildes, um eine disperse 

Bebauung  der  teilweise  sehr  tiefen  Grundstücke  mit  (landwirtschaftlichen)  Nebenanlagen  zu 

verhindern  und  den  Wirtschaftswegen  nicht  den  atypischen  Charakter  einer  (einseitig)  bebauten 

Straße zu geben. Wirtschaftswege sind aus gestalterischen, aber auch funktionalen Gründen von einer 

direkten oder optisch wirksamen Raumkante durch Bebauung freizuhalten.  

Die  (rückwärtigen)  Freiflächen  auf  den  Grundstücken  sind  entsprechend  ihrem  Nutzungszweck 

entweder  als  Zier‐/  Nutzgarten  oder  Grünland  ausgebildet.  Ihre  natur‐/  artenschutzrechtliche 

Bedeutung  ist  als  arm  und  minderwertig  einzustufen.  Eine  moderate  Erweiterung  der  baulichen 

Nutzung des rückwärtigen Grundstücks  in Teilbereiches des Bebauungsplans  ist daher aus Gründen 

des Natur‐/ Landschaftsschutzes konfliktfrei und die Möglichkeiten der Nachverdichtung im Rahmen 

der  Innenentwicklung gehen im Rang vor. Den naturschutzrechtlichen Belangen wird aber dennoch 

Rechnung getragen, in dem für die Baugrundstücke und privaten Grünflächen Festsetzungen über das 

Anpflanzen  von  Laubbäumen  und  einheimischen  Gehölzen  getroffen  werden.  Danach  ist  pro 

angefangene 250 qm Grundstücksfläche (WA) und pro angefangene 500 qm Grundstücksfläche (MD) 

min.  ein  Laubbaum  aus  heimischen  Gehölzen  anzupflanzen.  Dabei  sind  vorhandene  Bäume 

anzurechnen. 

4.10 Ausnahmen  
Ausnahmen können nach §31 (1) BauGB dann im Regelfall zugelassen werden, wenn diese nach Art 

und Umfang ausdrücklich im Bebauungsplan vorgesehen werden. 

Die Festsetzung der Zulassung von definierten Ausnahmen ist deshalb erforderlich, weil es sich um ein 

gewachsenes Bestandsgebiet handelt, in dem bauliche und sonstige Anlagen entstanden sind, die nicht 

den regelhaften Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen. 

Diese von den Regelfestsetzungen abweichenden Parameter betreffen z.B. 

 die Bauweise, 

 die Stellung von baulichen Anlagen, 

 die Bauhöhen (z.B. von großen Scheunen) oder 

 die Einhaltung von Baulinien. 

Grundsätzlich genießen all diese Anlagen, die den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht (komplett) 

entsprechen Bestandsschutz.  Im Falle eines Abbruches oder einer (Nutzungs‐)Änderungen, die eine 

bauplanungsrechtliche  Zulässigkeit  erfordert,  geht  dieser  Schutz  verloren.  Für  diese  Fälle  sind 

Ausnahmeregelungen in Art und Umfang vorgesehen. Dabei wird der Umfang ausdrücklich in der Form 

definiert,  dass  die  baulichen  oder  sonstigen Maßnahmen  zu  keinem  weiteren  Entfernen  von  den 

Festsetzungen führen darf. 
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Mit  dieser  Ausnahmeregelung  werden  die  Belange  einer  aus  dem  Ortsbild  und  den 

Funktionsanforderungen  begründeten  Bestandsanpassung  berücksichtigt  und  unverhältnismäßige 

Härten im Einzelfall vermieden. Die Ausübung des behördlichen Ermessensspielraums bei der Erteilung 

von  Ausnahmen  ist  in  diesem  komplex  gewachsenen  Bestandsgebietes  unabdingbar,  stellt  jedoch 

hohe Anforderung im Umgang mit den Funktions‐ und Gestaltstrukturen. 

Die  Anwendung  der  Ausnahmefestsetzung  greift  für  den  Bestand  als  auch  (teilweise)  bei  einer 

Neubebauung. 
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5. Sonstige Belange und Hinweise  

5.1 Einstellung und Behandlung von Immissionsschutzbelangen durch Straßenverkehr  
Der Landesbetreib für Mobilität hat in seiner Stellungnahmen bei der frühzeitigen Beteiligung auf die 

Beachtung  potentieller  Lärmeinwirkungen  hingewiesen,  die  bei  der  Bebauungsplanung  zu 

untersuchen  und  ggf.  zu  bewältigen  sind.  Zur  Beurteilung  der  Erforderlichkeit  von 

Lärmschutzmaßnahmen wurde eine Lärmberechnung erstellt. 

Ausgangssituation und Ergebnis der Lärmberechnung  
Das  Plangebiet  wird  von  der  namensgebenden  Alsterweiler  Hauptstraße  durchquert.  Diese  ist  als 

klassifizierte  Ortsdurchfahrt  eingestuft  (Landesstraße  515).  Bei  der  Durchführung  einer  städtebau‐

lichen Planung gilt das Prinzip einer bestmöglichen Konfliktbewältigung im Sinne des Verbesserungs‐/ 

Optimierungsgebotes.  Im  Rahmen  der  Bebauungsplanung  ist  es  daher  gemäß  §1  (6)  Nr.  7  BauGB 

geboten  die  Belange  des  Immissionsschutzes  einzustellen  und  zu  prüfen,  ob  Schutzvorkehrungen 

gegen Verkehrslärm relevant werden. Dies betrifft vor allem die Bebauung, die unmittelbar an die L515 

angrenzt. 

Im Gegensatz zu einer Angebotsplanung auf bislang unbebauten Flächen setzt dieser seit Jahrzehnten 

vorhandene  Bestand  Grenzen.  Diese  Einschränkungen  betreffen  die  Art,  den  Umfang  und  das 

Vorliegen  von  bestimmten  (bauplanungsrechtlichen)  Voraussetzungen  zur  (verbindlichen) 

Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen. 

Aufgrund der (sehr) geringen Verkehrsbelastung der L515 mit rund 750 Fahrzeugen pro Tag bei 2 % 

Güterverkehr und 1 % Schwerlastverkehr ist eine Bewältigung von Lärm grundsätzlich nicht geboten. 

Die  Werte,  die  sich  in  den  letzten  Jahren  aufgrund  des  unveränderten  Verkehrssystems  nicht 

wesentlich erhöht haben, sind der der Karte „Verkehrsstärken Bundesfern‐ und Landesstraßen 1995“ 

des Landesamt für Straßen‐ und Verkehrswesen Rheinland‐Pfalz (heute: Landesbetrieb Mobilität RLP) 

entnommen.  Hinzu  kommt,  dass  es  sich  hier  um  eine  nahezu  vollständig  entwickelte  Bebauung 

handelt. Festsetzungen für Lärmschutzmaßnahmen sind für Bestandsgebäude nicht möglich, sondern 

nur für Neubau‐ Anbaumaßnahmen bzw. bei Abriss und Neubau. 

Zur Überprüfung der Lärmerheblichkeit wird dennoch auf der Grundlage o.g. Belastungszahlen eine 

überschlägige Lärmberechnung nach der 16. BImSchVO durchgeführt. 

1. Ausgangsdaten: 

Berechnungskomponente  Art / Wert 

DTV  750 Fahrzeuge/ Tag 

Davon Anteil Schwerlastverkehr  15 LKW/ Tag (= 2 %) 

Zulässige Höchstgeschwindigkeit  50 km/h 

Straßenkategorie  Landesstraße 

Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gussasphalt 

Min. Abstand Fassade/ Baugrenze – Fahrbahnmitte  5,0 m (Bestand) 

 

2. Berechnungsgrundlage: 

Als Grundlage für die Berechnung dient die 16. BImSchVO bzw. DIN 18005. 
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3. Ergebnisse5 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 

Berechnungskomponente  Art / Wert 

Min. Abstand Fassade/ Baugrenze – Fahrbahnmitte  10,0 m (Bestand) 

Tagwert am Immissionsort  52,5 dB(A) 

Nachtwert am Immissionsort  45 db(A) 

 

Dorfgebiet (MD) 

Berechnungskomponente  Art / Wert 

Min. Abstand Fassade/ Baugrenze – Fahrbahnmitte  5,0 m (Bestand) 

Tagwert am Immissionsort  56 dB(A) 

Nachtwert am Immissionsort  48 db(A) 

 

4. Vergleich mit den Orientierungswerten der DIN 18005: 

Zeitfenster  WA  MD 

Tag  55 dB(A)  60 dB(A) 

Nacht  45 dB(A)  50 dB(A) 

 

5. Auswertung  

Die  Tag‐  als  auch  die  Nachtwerte  werden  gemäß  der  maßgeblichen  Beurteilungsgrundlage  der  

DIN  18005  eingehalten  bzw.  z.T.  um  bis  zu  4  dB(A)  unterschritten.  Daher  ist  eine  planerische 

Bewältigung von Lärmbelangen nicht erforderlich, auch nicht unter der Annahme dass die aktuellen 

Verkehrsbelastungen  um  rund  20  %  höher  liegen.  Selbst  eine  Überschreitung  unter  2  dB(A)  liegt 

unterhalb der Erheblichkeit. 

   

                                                            
5 Die Werte wurden nach den Diagrammen I – III der 16. BImSchVO ermittelt 
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5.2 Empfehlungen – Hinweise 

5.2.1 Regenwasserbewirtschaftung 
Die heutige Abwasserbeseitigung – zum Abwasser zählt nach §51 (1) LWG RLP auch das Regenwasser 

– erfolgt bei der Bestandsbebauung im Plangebiet durch ein Mischkanalsystem. Ein gestuftes System 

der Regenwassersammlung bzw. ‐bewirtschaftung (dezentral auf Grundstücken, semizentral innerhalb 

des Gebiets und als  letzte Stufe verzögerte Ableitung  im Überlastfall  in öffentliche Anlagen), das  in 

vielen  Neubaugebieten  zum  Einsatz  kommt  und  die  neuen wasserwirtschaftlichen  Zielen  umsetzt, 

kann hier nicht installiert werden. Die Umstellung auf ein solches System kann auch nicht durch den 

Bebauungsplan  ausgelöst  werden.  Für  die  Neubebauung  im  Nachverdichtungsbereich  (private 

Tiefenerschließung)  könnte  die  Forderung  einer  (Teil‐)Bindung  des  Regenwassers  auf  den 

Grundstücken  festgelegt  werden.  Von  einer  solchen  Festsetzung wird  jedoch  im  Hinblick  auf  eine 

Gleichbehandlung aller Anwesen abgesehen. 

Die Möglichkeiten einer naturnahen Bewirtschaftung von Regenwasser auf den Grundstücken werden 

daher  nur  als  Empfehlung  ausgesprochen.  Die  fachgerechte  Bemessung  und  Ausführung  dieser 

Anlagen kann z.B. der ATV – A 138 entnommen werden. 

5.2.2 Einsatz erneuerbarer Energien 
Der  Klimaschutz  hat  im  Rahmen  der  Bauleitplanung mit  den  jüngeren  Novellierungen  des  BauGB 

(Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes von 2011 und Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung von 

2013) eine verstärkte Bedeutung bekommen. Da das Plangebiet bzw. der Wohngebäudebestand im 

Hinblick  auf  Energieversorgungsysteme  (Wärme,  Strom)  in  unterschiedlicher  Art  determiniert  ist, 

beschränken sich die Möglichkeiten gemäß der abschließenden Festsetzungskompetenz des §9 BauGB 

vorrangig auf die spätere Errichtung von Neubauten (z.B. §9 (1) Nr. 23 b BauGB). Danach ist es zulässig, 

den Einsatz  von erneuerbaren Energien  zur Erzeugung, Nutzung oder  Speicherung von Strom oder 

Wärme  (z.B.  Solarthermie,  Photovoltaik,  Blockheizkraftwerk)  bis  zu  einer  bestimmten  Deckungs‐/ 

Erzeugungsrate vorzuschreiben. Davon nicht erfasst sind Sanierungen oder Umbauten. 

Von dieser Festsetzungsoptionen, die nur punktuell bei Neubaumaßnahme greifen würde, wird kein 

Gebrauch  gemacht.  Der  Einbau  solcher  Anlagen  wird  auf  freiwilliger  Basis  bei  allen  Maßnahmen 

(Neubau, Sanierung, Umbau) empfohlen. Denn die hohen Anforderungen, die an die Energieeffizienz 

bei  der  Errichtung  und  auch  Sanierung  eines  Wohngebäudes  durch  die  novellierte 

Energieeinsparverordnung  (EnEV  2014)  gestellt  werden,  sollen  aus  Gründen  der  wirtschaftlichen 

Zumutbarkeit nicht weiter angehoben werden. Auch besteht kein zwingender städtebaulicher Grund, 

der  diese  Festsetzung  aus  beschlossenen  gemeindlichen  Zielen  oder  Entwicklungskonzepten 

ausreichend absichern könnte (u.a. Klimaschutz‐/ Energiekonzepte). Der Installation solcher Anlagen 

an den außen  sichtbaren Gebäudeteilen  (Dach,  Fassade)  sind die  Vorgaben der Ortsbausatzung  zu 

beachten. 
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6. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Der  Geltungsbereich  des  Bebauungsplanes  umfasst  einen  Gebäudebestand,  der  insbesondere 

aufgrund seiner Größe wie auch der typischen Haus‐Hof‐Bauweise gestalterisch sehr bedeutsam für 

Maikammer  und  die  gesamte  Baukultur  in  der  Region  ist.  Daher wurde  im  Jahr  2014  eine  (neue) 

Ortsbausatzung erlassen, deren Geltungsbereich u.a. das gesamte Dorfgebiet dieses Bebauungsplans 

erfasst. 

Örtliche Bauvorschriften werden daher auf der Grundlage von §88 (6) LBauO RLP nur noch für das 

allgemeine Wohngebiet als Festsetzungen in diesen Bebauungsplan aufgenommen. 

Obwohl gestalterischen Festsetzungen nicht förmlich begründet sein müssen, werden anschließend 

Aussagen zur Rechtfertigung angeführt. 

6.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) 
Um ein gestalterisch einheitliches Straßen‐ und Ortsbild im Übergang zum historischen Dorfgebiet zu 

erhalten bzw. zu fördern, werden im Bebauungsplan Festlegungen getroffen vor allem hinsichtlich der 

Gestaltung von 

 Fassaden 

 Dächern 

 Einfriedungen und 

 Werbeanlagen. 

Damit  soll  innerhalb  des  gesamten  Geltungsbereiches  die  ortsübliche  Maßstäblichkeit  vor  allem 

bezüglich  der  Gebäudeform  und  Materialität  sichergestellt  werden  und  größere  Gestaltbrüche 

zwischen Wohn‐ und Dorfgebiet verhindert werden. 

Am Beispiel der Dachgestaltung werden die Festsetzungen etwas ausführlicher begründet. 

Dachgestaltung 
Die  Beschränkungen  der  Dachform  als  auch  die  der  Dachfarbe  rot  bzw.  rotbraun  sowie  der 

Dacheindeckung orientieren sich an den typischen gestalterischen Merkmalen im Ort. Im Planbereich 

dominiert insbesondere bei der historischen Bebauung die rote bis rotbraune Dachfarbe. Zwar gibt es 

bereits  eine  Reihe  von  abweichenden  Dachfarben,  insbesondere  Braun‐  und  Anthrazittöne,  die 

Gemeinde ist aber bestrebt langfristig eine Einheit bei den Dachfarben in Anlehnung an die historische 

Dachfarbe  im  Sinne  der  positiven  Gestaltungspflege  zu  erreichen.  Bei  den  Festsetzungen  werden 

aufgrund  der  unterschiedlichen  gestalterischen  Anforderungen  räumliche  Differenzierungen 

vorgenommen. 

Die Festsetzungen umfassen 

 Dachform (Sattel‐, Krüppelwalmdächer) 

 Dachneigung (30°–40°) 

 Dacheindeckung (Material, Farbe) 

 Dachaufbauten (Gauben, Zwerchhäuser) sowie 

 Einsatz von Sonnenkollektoren gemacht. 

Dies gilt insbesondere für die Hauptgebäude. 

Oftmals werden im Bestand kleinere Anbauten erforderlich. Diese Anbauten sollen unkompliziert ohne 

komplexe  Dachverschneidungen,  die  sich  oftmals  auf  die  Fensteröffnungen  darüber  liegender 

Geschosse  auswirken,  möglich  sein.  Daher  werden  für  diese  Anbauten  als  auch  für  sonstige 

Nebengebäude (Garagen) andere Dachformen zugelassen. 
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Fassaden  
Bei den Vorgaben über die Gestaltung der Fassaden werden die Regelungen auf Grundanforderungen 

für  den  Fassadenaufbau,  die  Oberflächengestaltung  und  die  Farbgebung  konzentriert.  Diese 

rahmensetzenden Vorgaben verfolgen das Ziel den Import von fremden, regional stark untypischen 

Gebäudeformen zu verhindern. 

Einfriedungen 
Da die Wohnbebauung im allgemeinen Wohngebiet mit Vorgartenzonen errichtet ist bzw. zu errichten 

ist,  werden  insbesondere  die  Höhe  und  die  Art  der  Einfriedungen  geregelt.  Damit  soll  ein 

Gestaltungsrahmen  gesetzt  werden,  der  gestalterischen  Brüchen  in  der  Wahrnehmung  des 

Straßenraumbildes vorbeugt. 

6.1.1 Werbeanlagen 
Die  Festsetzungen  zu  Werbeanlagen  dienen  der  Sicherung  einer  gestalterischen  Einbindung  von 

Werbeanlagen  in  das  vornehmlich  durch  die Wohnnutzung  geprägte  Plangebiet.  Insofern  werden 

Bestimmungen  bezüglich  der  Größe  und  des  Ortes  der  Anbringung  an  der  Fassade  in  den 

Bebauungsplan  aufgenommen.  Der  Ausschluss  von  Wechsellichtanlagen  sowie  sich  bewegenden 

Lichtern dient weiterhin dem Schutz der ansässigen Wohnbevölkerung. 

6.2 Dorfgebiete (MD) 
Hinweis:  Innerhalb  der  festgesetzten  Dorfgebiete  (MD)  entlang  der  Alsterweiler  Hauptstraße,  der 

Friedhofstraße, der Mühlstraße und der Turmstraße sind die Regelungen der gültigen Ortsbausatzung 

der Gemeinde Maikammer maßgeblich.  

Darüber  hinaus  gelten  für  die  Gebäudehöhen  (Wandhöhe,  absolute  Bauhöhe),  die  außerhalb  der 

überbaubaren  Grundstücksbereiche  im  rückwärtigen,  erweiterten  Zulässigkeitsbereich  errichtet 

werden – dazu  zählen Landwirtschaftliche Gebäude und eingeschränkt  gewerbliche Gebäude – die 

unter Punkt  der Textfestsetzungen verfassten Bauhöhen .     

6.3 Zahl der notwendigen Stellplätze 
Hinweis: Die Reglungen über die Anzahl und Beschaffenheit von Stellplätzen pro Wohneinheit sind der 

gültigen Stellplatzsatzung der Gemeinde Maikammer zu entnehmen. 

6.4 Rechtsgrundlage 
Die  örtlichen  Bauvorschriften  regeln  die  Gestaltung  baulicher  Anlagen  im  Hinblick  auf 

Straßenraumgestellung  (Gebäudestellung),  die  gestalterischen  Proportionen  (Gebäudehöhen)  und 

äußere Gestaltung einzelner Bauelemente (Dach, Fassade). 

Rechtsgrundlage  für diese örtlichen Bauvorschriften  im Geltungsbereich des Bebauungsplans bildet  

§88  (1)  LBauO RLP Rheinland‐Pfalz,  in der  Fassung  vom 24.11.1998  (GVBl.  S.365),  zuletzt  geändert 

durch Gesetz am 09.03.2011 (GVBl. S. 47). 

Die für die Gebäude und einzelnen Bauteile festgesetzten Gestaltungsvorschriften orientieren sich an 

den  historischen  und  das  Siedlungsbild  prägenden  Merkmalen.  Mit  der  Festlegung  eines 

identitätswahrenden Gestaltungsrahmens wird ein wesentlicher Beitrag zur Steuerung der künftigen 

Formensprache im Plangebiet und im Gesamtort geleistet. Damit beschränken sich nach dem Gebot 

der Zurückhaltung und Erforderlichkeit die Festsetzungen auf 

 das  Dach  als  dominantes  Bauteil  mit  Festschreibung  der  Dachform,  der  Dachneigung,  der 

Dacheindeckung im vorzufindenden Farbenspektrum (rot, rotbraun) und dem maßstäblichen und 

zurückhaltenden Ein‐/ Aufbau von Dachelementen (Dachgauben, Zwerchhäuser, Dacheinschnitte, 

etc.) die im Ursprungstyp untypisch sind 

 die Stellung der Hauptgebäude im orthogonalen oder parallelen Achsenbezug zur Straße 
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 die Begrenzungen zur Wahrung der typischen Baukubatur bzw. Proportionen und 

 die Festlegung von Materialien und Farben bei der Fassadengestaltung zur Vermeidung einer das 

Erscheinungsbild störenden Individualisierung. 

Grundsätzlich  sind  diese  Gestaltungsvorschriften  handlungsorientiert  und  greifen  nur  bei  der 

Durchführung  künftiger  Maßnahmen  an  den  erfassten  Bauteilen.  Dabei  sind  bei  Maßnahmen  an 

Dächern,  die  aus  Gründen  des  An‐  oder  Umbaus  erforderlich  werden,  auch  Abweichungen  nach  

§69 LBauO RLP zulässig. 

7. Auswirkungen des Bebauungsplans 

7.1 Kosten 
Die Gemeinde Maikammer trägt die Kosten für das Bebauungsplanverfahren. 

Da  eine  (gesetzliche)  Umlegung  zur  Verwirklichung  des  Bebauungsplans  nicht  erforderlich  wird, 

ergeben  sich  keine  direkten  Refinanzierungsmöglichkeiten,  da  Umlegungsvorteile  nicht  anfallen. 

Sonstige  Regelungen  zur  Übertragung  oder  Beteiligung  der  Eigentümer  an  den  Kosten  –  z.B.  über 

städtebauliche Verträge (§11 BauGB) – sind nicht vorgesehen. 

Der  öffentliche Auftrag  einer  gestaltverträglichen Weiterentwicklung  der Gemeinde mit  Steuerung 

einer geordneten Nachverdichtung steht im Vordergrund. 

7.2 Auswirkungen auf die vorhandene und geplante technische Infrastruktur 

7.2.1 Abwasserbeseitigung 
Die zu entsorgenden Abwassermengen (im Mischkanal) werden sich gegenüber dem heutigen Bestand 

dann erhöhen, wenn das Angebot der Nachverdichtung mit geschätzten ca 75 neuen Wohneinheiten 

auf  den  rückwärtigen  Grundstücksteilen  angenommen  und  das  abflusswirksame  Regenwasser 

(komplett) dem Kanal zugeführt wird. 

7.2.2 Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung  ist  durch  den  Anschluss  bzw.  die  im  Gebiet  bestehende Wasserversorgung 

gesichert. 

7.2.3 Energieversorgung 
Die Energieversorgung (Strom, Wärme) ist über das bestehende Leitungsnetz gesichert. 

7.3 Auswirkungen auf den Gesamtort 
Mit dem Bebauungsplan setzt die Gemeinde Maikammer ein Signal die Innenentwicklung zu stärken 

und folglich die Außenentwicklung nachrangig zu stellen. 

Bei Realsiering der  in der  vorgegebenen Bauform und Baudichte moderaten Nachverdichtung  sind 

keine negativen Auswirkungen für den Gesamtort zu erwarten. Die 2. Änderung des Bebauungsplans 

„Alsterweiler  Hauptstraße“  behandelt  in  erster  Linie  die  angestrebte  Umnutzung  und 

Nachverdichtung, da das Plangebiet bereits heute vollständig von Bestandsbebauung überzogen ist. 

Der  bisher  gültige  Bebauungsplan  „Alsterweiler  Hauptstraße“  war  aufgrund  seiner  wenigen 

Festsetzungen  sehr  offen  (keine  Aussage  bezüglich  Bauhöhen,  Baudichten,  Anzahl  der 

Wohneinheiten).  Eine Quantifizierung  der maximal möglichen Nachverdichtung  ist  im  Rahmen der 

Bebauungsplan‐Begründung  nicht  zu  leisten.  Rechnerisch  sind  etwa  225  Wohneinheiten  bei 

vollständiger  Ausschöpfung  der  Festsetzungen  im  Plangebiet  realisierbar.  Wieviel  Wohneinheiten 

dabei schon heute existieren ist nicht überprüfbar. 
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Der  erhöhte  (private)  Stellplatzbedarf,  der  durch  die  zusätzliche  Bebauung  in  den  rückwärtigen 

Grundstücksteilen  ausgelöst  wird,  kann  –  und  muss  –  auf  den  privaten  Grundstücken  bewältigt 

werden. Die kommunale Stellplatzsatzung ist zu beachten. 

7.4 Flächenbilanzierung 
Die  2.  Änderung  des  Bebauungsplans  „Alsterweiler  Hauptstraße“  regelt  die  bauliche  Nutzung  von 

Grundstücken,  die  bereits  (weitestgehend)  bebaut  sind.  Es  wird  daher  kein  neues  Bauland 

ausgewiesen  bzw.  erschlossen.  Eine  Umlegung  ist  zur  Umsetzung  des  Bebauungsplans  nicht 

erforderlich.  Die  Flächenanteile  von  privaten  Grundstücken  zu  den  öffentlichen  Flächen  bleiben 

unverändert.  Durch  eine  (teilweise)  Verdopplung  der  überbaubaren  Grundstücksfläche  steigt  der 

Anteil von baulich ausnutzbaren Flächen um ca. 0,7 ha. 


